Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militarzeitung = Journal militaire suisse =
Gazetta militare svizzera

Band: 74=94 (1928)

Heft: 6

Artikel: Das Militarstrafgesetz vom 13. Juni 1927 : IV. Die uneigentlichen
militarischen Delikte, inbegriffen die gemeinen Delikte

Autor: Herzog, Th.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-7431

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-7431
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Jahrgang 74 année No. 6 15. Juni 1928

Allgemeine Schweizerische Militirzeitung
Journal Militaire Suisse
Gazzetta Militare Svizzera

Otgan der Schweizerischon Olfizierasgesellschait und des Schwaizer scion Vorwsltcn rsoffiziersvereins.
Herausgegebern vom Zentralvorsiand der Schweizerischen Offiziersgesellschaft.
Organe de ls Société Suisse des Officieras et de la Sociste des Officiers d'administration.
Publié par le Comité Central de la Société Suisse des Officias
Orgeno della Societa Svizzers degli Ulficiali e della Societa Svizzera degli Uihciali d"amministrazione
Pubblicata per cura del Comitato Centrale della Societa Svizzara degli Ulficiali.

Radaktion: Oberst K. VonderViuhll. Basel. Biumleingnsse 13.

Inhalt: Das Militirstrafgesetz vom 13. Juni 1927. — ,Armee und
Schiitzenverein‘, — Die Feldpost in der Schweiz bis zum Weltkriege. — Toten-
tafel. — Sektionsberichte. — Inbalt der ,,Schweizerischen Monatsschrift fiir
Offiziere aller Waffen und Organ fiir Kriegswissenschaft. — Sommaire de
Ia ,,Revue Militaire Suisse. — Inhalt der ,,Vierteljahrsschrift fiir Schweizer.
Sanititsoffiziere’. — Sommario del ,,Circolo Ulfficiali Lugano®“. — Literatur.

Das Militirstrafgesetz vom 13. Juni 1927.

IV. Die unewgentlichen malitirischen Delikte,
wnbegriffen die gemeinen Delikte.

Von Major Th. Herzog, Auditor der 4. Div., Luzern.

Das neue Militirstrafgesetz (MStG) zerfallt in drei Biicher. Das
erste Buch behandelt das Militarstrafrecht 1im engern Sinn, das zweite
die Disziplinarstrafordnung und das dritte die Einfithrung und An-
wendung des Gesetzes. Das erste und wichtigste Buch zerfallt wiederum
in einen Allgemeinen und in einen Besondern Teil. Der Allgemeine Teil
enthilt die Bestimmungen iiber den Bereich des Gesetzes, iiber Zu-
rechnungsfihigkeit, Schuld, Versuch, Teilnahme, ferner iiber die
Strafarten, Strafzumessung, Verjahrung etc. Im Besondern Teil sind
die einzelnen Verbrechen und Vergehen umschrieben.

Der Besondere Teil behandelt in den ersten vier Abschnitten die
rein militdrischen Delikte und in den Abschnitten 5 bis 15 die uneigent-
lichen militdrischen Delikte, inkl. die gemeinen Delikte.

Nachdem in dieser Zeitschrift bereits Artikel iiber den Allgemeinen
Teil des Gesetzes und iiber die rein militirischen Delikte erschienen sind,
fallt mir die Aufgabe zu, die Herren Kameraden in denjenigen Teil des
Gesetzes einzufithren, der die wuneigentlichen militirischen Delikte mit
den gemeinen Delikten enthilt. Es betrifft dies die Artikel 86 bis 179,
also 94 von den 237 Artikeln, die das Gesetz aufweist.

Es liegt nun auf der Hand, daB eine einldBliche Behandlung der
erwihnten Artikel in diesem Aufsatz nicht méglich ist. Einerseits reicht
der zur Verfiigung stehende Raum nicht hin, und anderseits 1st in Be-
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tracht zu ziehen, daBl die Publikationen iiber das neue Militirstrafrecht
in dieser Zeitschrift ja in erster Linie fiir die Truppenoffiziere bestimmt
sind, und diese werden im allgemeinen nicht ein groBes Verlangen
darnach haben, sich mit juristischen Detailfragen zu befassen. Die
Darstellung mufl sich deshalb darauf beschrinken, einen allgemeinen
Ueberblick zu geben.

Bevor wir auf die einzelnen Abschnitte des zu behandelnden
Gesetzesteiles eintreten, sind einige Bemerkungen allgemeiner Natur
anzubringen.

1. Beim Besondern Teil des MStG hatte der Gesetzgeber die Frage
zu priifen, was fiir Deliktstatbestinde, auBler denjenigen, die rein
militirische Delikte betreffen, in das Gesetz aufzunehmen seien. Dabei
war von der Ueberlegung auszugehen, dal ein Militdrstrafgesetz Sonder-
recht darstellt, das zum Zwecke hat, militirische Interessen durch be-
sondere Strafnormen zu schiitzen. Diese Ueberlegung deutet bereits
‘die Liuie an, die zwischen militdrischem und biirgerlichem Strafrecht
‘zu ziehen war. Nun konnen aber dariiber, wieweit dieser besondere
Schutz militdrischer Interessen reichen soll, verschiedene Auffassungen
bestehen, und es mufl daher die Grenzlinie bei der Detailausgestaltung
des Gesetzes auch verschieden verlaufen, je nachdem man im konkreten
Fall die eine oder andere Auffassung vertritt.

Ein Blick iiber die Gesetzgebung anderer Staaten zeigt denn auch,
daBl in dieser Hinsicht verschieden vorgegangen wurde. Das friihere
osterreichische Militdrstrafgesetz, das vor dem Krieg und wihrend des
Krieges in Kraft war, stellte z. B. ein Gesetz dar, das alle Deliktstat-
bestdnde, und zwar auch diejenigen des biirgerlichen Strafrechtes,
enthdlt. Den militirischen Anforderungen entsprechend sind die ein-
zelnen Tatbestinde z.T. abgeéndert, z. T. mit schwereren Strafan-
drohungen versehen. Offenbar hat beim ErlaB dieses Gesetzes der
(Gredanke obgewaltet, daf} iiberhaupt jedes Delikt, das eine Militdrperson
begeht, auch eine Verletzung der militirischen Zucht und Ordnung in
sich schlieBe, und daB daher auf Militirpersonen ausschlieBlich Militar-
strafrecht zur Anwendung zu kommen habe. Andere Gesetze ziehen
den Kreis der militirstrafrechtlichen Tatbestinde enger und lassen
daneben, soweit das Militarstrafgesetz Tatbestinde nicht enthilt, das
biirgerliche Strafrecht auch fiir Militirpersonen in Geltung. In welcher
Weise die genauere Abgrenzung in den einzelnen Gesetzen vorgenom-
men ist, braucht hier nicht niher ausgefithrt zu werden.

Es liegt nun auf der Hand, daB ein Militirstrafgesetz, wie das
erwihnte oOsterreichische, fiir unsere Verhiltnisse nicht in Betracht
kommen konnte. Ein so extremes Gesetz mag unter Umstinden in
Staaten mit stehenden Heeren eine gewisse Berechtigung haben; fiir
unser Milizheer eignet es sich aber ohne Zweifel nicht. Es konnte daher
nur das zweite System in Frage kommen, das iibrigens auch dem
frithern schweizerischen Militdrstrafgesetzbuch vom Jahre 1851, das
mit dem Ablauf des Jahres 1927 auBer Kraft getreten ist, zugrunde lag.
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Die Botschaft des Bundesrates zum Gesetzesentwurf vom 26. November
1918 spricht sich tiber diesen Punkt wie folgt aus: ,,Man hat mit Recht
gesagt, der Schweizersoldat sei in viel hoherem \Id[i(u als das in Lindern
mit einem stehenden Heere der Fall ist, Milize und Biirger zugleich.
Seine biirgerliche Stellung rage nmnnmf%(h und stetig in seinen mili-
tirischen Dienst hinein. Es ist deshalb undenkbar, daB man thn, so-
lange er 1m Dienste sich befindet, schlechthin unter das ITllIlt«UlSChe
btraflechf stellt. Es kommt vielmehr darauf an, was fiir emn Delikt er
veriibt. Ist es ein Vergehen, das zum Schutze militirischer Interessen
unter Strafe gestellt ist, so muB das Militirstrafrecht zur Anwendung
gelangen. Trifft das muht zu, so muly auch fiir den Soldaten das burgor—
liche Strafrecht gelten.* Diesen Ausfithrungen ist im vollen Umfang
beizuptlichten, und der Gesetzgeber hat sich bei ErlaB des neuen G-
setzes auch an den darin ausgesprochenen Grundsatz gehalten. Wie die
GGrenzlinie im neuen Gesetz 1m einzelnen gezogen worden ist, wird sich
aus den folgenden Ausfithrungen (‘1gol)on Tm allgemeinen entspricht
die Abgl(n/,unfr der frithern ()r(lnun{_{

. Wie bereits bemerkt, ist das Militirstrafrecht Sonderrecht. Es
gilt seiner Natur nach in (rsfm‘ Linie fiir die Angehorigen der Armee
wihrend der Zeit, da sie sich im Militardienst befinden. Dariiber hinaus
muf ihm aber noch eine weitere Geltung zuerkannt werden, wenn es
den militarischen Interessen, zu deren Schutz es bestimmt ist, in hin-
langlichem Malle dienen soll.

Frither war der Geltungsbereich des Militirstrafrechtes in Art. 1 ff.
der Militirstrafgerichtsordnung umschrieben. Da die beziiglichen Be-
stimmungen aber zum materiellen Strafrecht gehoren, wurden sie in
das neue Militdrstrafgesetz heriibergenommen “und dabei gleichzeitig
einer Revision unteuogon. Sie sind nunmoh].‘ in den Artt. 2 bis 9 des
neuen (resetzes enthalten. Nach Artt. 2 bis 4 ist der Kreis der person-
lichen und sachlichen Geltung in Friedenszeiten am engsten gezogen,
withrend er sich in Zeiten aktiven Dienstes und in Kriegszeiten suk-
zessive erweitert. Fir alles Nihere dariiber ist auf den Aufsatz von
Herrn Oberstlt. Hartmann in No. 1 Jahrgang 1928 dieser Zeitschrift
Zu verwelsen.

Es 1st hier nur noch auf Art. 6 aufmerksam zu machen, der be-
stimmt, dafl, wenn an einem rein miltirischen Verbrechen oder Ver-
gehen (Artt. 61 bis 85) oder an einem Verbrechen oder Vergehen gegen
die Landesverteidigung und gegen die Wehrkraft des Landes (Artt. 86
bis 108) neben Personen, die dem Militarstrafrecht unterstehen, auch
andere Personen betelhgt sind, diese ebenfalls nach dem Militarstraf-
gesetz bestraft werden sollen. Sind dagegen an einem gemeinen Ver-
brechen oder Vergehen (Artt. 115 bis 179) neben Personen, die dem
Militérstrafrecht unterstehen auch andere Personen beteiligt, so
bleiben diese dem buraerhchen Strafrecht unterworfen.

Dal} die grundsat/hch dem Militirstrafrecht unterstehenden Per-
sonen fiir stratbare Handlungen, die im Mihtdrstrafgesetz nicht vor-
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gesehen sind, dem biirger]ichen Strafrecht unterworfen sind, haben wir
bereits bemerkt (Art. 7).

3. Mit der K ntsa(heulung der Frage, was fiir Deliktstatbestinde in
das MStG aufzunehmen seien, ist aber die Frage der Gerichtsbarkeit,
d. h. die Frage, in welchen Fillen die militirischen und in welchen dic
biirgerlichen Gerichte zur Beurteilung zustindig sein sollen, noch nicht
entschieden. Das ist vielmehr eine Frage fiir sich, die eme besondere
gesetzliche Regelung erfordert.

Auch diese Rpgelung 1st 1n den emzelnen Staaten Verschleden
erfolgt. Ohne hierauf niaher eintreten zu wollen, mag bemerkt werden,
daB in einigen Staaten, deren Militdrstrafgesetz nicht alle Tathestinde
des biirgerlichen Strafrechtes umfafit, eine Losung in der Weise ge-
troffen worden ist, dall die Militdrgerichte auch Verbrechen und Ver-
gehen des biirgerlichen Strafrechtes unter Anwendung dieses Rechtes
zu beurteilen haben, wenn sie von Militdrpersonen begangen werden.

Bei uns ist die Juege]ung nunmehr im dritten Buch , Kinfithrung
und Anwendung des Gesetzes”, und zwar in den Artt. 218 bis 223, ge-
troffen worden da die Neuordnung der materiellrechtlichen Bestim-
mungen iiber den Greltungsbereich auch eine teilweise Revision der i
der Mlhtarstrafgemchtsordnung enthaltenen Bestimmungen iiber die
militdrische Gerichtsbarkeit nétig machte.

Art. 218 stellt vorerst den Grundsatz auf, daB, wenn und sowet
etne Person dem Militirstrafrecht untersteht, sie auch der Mailitdrstraf-
gerichtsbarkeit unterworfen ist. Das ist ein Grundsatz, der nicht neu,
sondern dem schweizerischen Militdrrecht seit langem eigen ist. Daran
schlieBt sich in Art. 219 die weitere grundsitzliche Bestimmung an,
dal} die dem Militarstrafrecht unterstehenden Personen fiir strafbare
Handlungen, die im MStG nicht vorgesehen sind, auch der biirger-
lichen Gerichtsbarkeit unterworfen bleiben (vergl. den bereits erwiihnten
Art. 7 iiber die Geltung des biirgerlichen Strafrechtes). Beigefiigt ist
der Satz, daBl, wenn eine solche strafbare Handlung mit dem mili-
tirischen Dienstverhiltnis des Titers im Zusammenhang steht, die
Verfolgung nur mit Erméachtigung des Eidgenossischen Militardeparte-
mentes, bezw. des Oberbefehlshabers der Armee, erfolgen kann.

Der Art. 220 enthélt die dem Art. 6 entsprechende prozessuale
Bestimmung. Sind nédmlich an einem rein militdrischen Verbrechen
oder Vergehen (Verletzung der Pflicht der militdrischen Unterordnung,
MiBbrauch der Dienstgewalt, Dienstverletzung, Verletzung der Pflicht
zur Dienstleistung, Artt. 61 bis 85) oder an einem Verbrechen oder
Vergehen gegen die Landesverteidigung und gegen die Wehrkraft des
Landes (Artt. 86 bis 108) oder gegen das Volkerrecht im Kriege (Artt. 109
bis 114) neben Personen, die dem Militdrstrafrecht unterstehen, andere
Personen beteiligt, so sind alle Beteiligten der Militérstrafgerichts-
barkeit unterworfen. (Art. 6 stimmt mit Art. 220 nicht ganz iiberein,
indem in Art. 6 die Delikte betr. Verletzung des Volkerrechtes im
Kriege nicht erwihnt sind, wie dies offenbar der Fall sein sollte.) Sind
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dagegen an einem gemeinen Verbrechen oder Vergehen (Artt. 115 bis
189) neben Personen, die dem Militdrstrafrecht unterstehen, auch
andere Personen beteiligt, so bleiben diese der biirgerlichen Straf-
gerichtsbarkeit unterworfen; doch kénnen in diesem Falle durch Be-
schluf des Bundesrates die der Militdrstrafgerichtsbarkeit unter-
worfenen Personen ebenfalls dem biirgerlichen Strafgericht unterstellt
werden,das dann aber auf diesePersonenMilitédrstrafrecht anzuwenden hat.

Ist ferner jemand mehrerer strafbarer Handlungen beschuldigt, die
teils der militérischen, teils der biirgerlichen Gerichtsbarkeit unter-
stehen, so kann der Bundesrat deren ausschliefliche Beurteilung dem
militirischen oder dem biirgerlichen Gericht iibertragen (Art. 221).
Die Ueberweisung an das Militdrgericht wird erfolgen, wenn die Beur-
teilung durch dieses Gericht im militirischen Interesse als geboten
erscheint.

Endlich ist der Truppenoffizier noch auf Art. 222 aufmerksam
zu machen, wonach wihrend der Dauer des Militirdienstes ein biirger-
liches Strafverfahren gegen einen Dienstpflichtigen nur mit Erméch-
tigung des Eidgenossischen Militérdepartementes, bezw. des Ober-
befehishabers der Armee, eingeleitet oder fortgefithrt werden darf.

4. Unter resn militdrischen Delikten sind diejenigen Delikte zu
verstehen, die von im Dienste befindlichen Soldaten oder ihnen straf-
rechtlich gleichgestellten Personen veriibt werden und ausschlieBlich
eine Verletzung der besondern militirischen Pflichten darstellen.

Unergentliche malitirische Delikte sind alle iibrigen Delikte, die
im MStG enthalten sind. Diese Delikte zerfallen in zwei Untergruppen.
Zur ersten Untergruppe gehoren namentlich die Delikte gegen die Lan-
desverteidigung und gegen die Wehrkraft des Landes (5. Abschnitt des
Gesetzes, Artt. 86—108). Es sind das Delikte, die von jedermann, nicht
nur von Militdrpersonen, begangen werden konnen, die sich aber gegen
besondere, militdrische Rechtsgiiter richten. Zu dieser Untergruppe
gehoren aber auch, wenigstens zum Teil, die Delikte betr. Verletzung
des Volkerrechtes im Kriege (6. Abschnitt, Artt. 109—114). Die zweste
Untergruppe umfat die gemeinen Delikte (Artt. 115—179), die sich
zwar gegen allgemeine Rechtsgiiter richten, die aber, wenn sie von
Militarpersonen begangen werden, eine besondere militdrische Be-
deutung erhalten, weil sie gleichzeitig eine Verletzung militérischer
Pflichten in sich schliefen. |

Da die Tatbestinde der ganzen Deliktsgruppe im Grunde dem
biirgerlichen Strafrecht angehéren, lag es fiir den Gesetzgeber nahe,
die beziiglichen Bestimmungen des biirgerlichen Strafrechtes in das
MStG heriiberzunehmen. Das ist dann auch geschehen, und zwar
wurden, da die Vereinheitlichung des Strafrechtes im Gange ist, die
Bestimmungen des Entwurfes zu einem Schweizerischen Strafgesetz-
buch in das MStG aufgenommen. Dabei muBliten diese Bestimmungen
aber, um sie den militdrischen Bediirfnissen anzupassen, zum Teil ab-
geindert oder ergdnzt werden.
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Die gemeinen Delikte sind je nach der besondern Art des Rechts-
gutes, das sie zu schiitzen bestimmt sind, in folgende Abschnitte ein-
geteilt: Verbrechen oder Vergehen gegen Leib und Leben (Artt. 115 bis
128), Verbrechen oder Vergehen gegen das Vermdgen (Artt. 129 bis
140), Bestechung und ungetrene Geschaftsfithrung (Artt. 141 bis 144),
Ehrverletzungen (Artt. 145 bis 148), Verbrechen oder Vergehen gegen
die Freiheit (Artt. 149 bis 152), Verbrechen oder Vergehen gegen die
Sittlichkeit (Artt. 153 bis 159), gemeingefihrliche Verbrechen oder
Vergehen (Artt. 160 bis 171), Urkundenfalschungen (Artt. 172 bis 175),
Verbrechen oder Vergehen gegen die Rechtspflege (Artt. 176 bis 179).

1. Verbrechen oder Vergehen gegen die Landesvertesdigung und gegen die
Wehrkraft des Landes.

(5. Abschnitt des Besondern Teiles.)

Die in diesem Abschnitt aufgefithrten Deliktstatbestinde be-
zwecken, wie schon der Titel sagt, den Schutz der Landesverteidigung
und der Wehrkraft des Landes. Sie sind in vier Unterabschnitte ein-
geteilt: 1. Verriterei, 2. Neutralititsverletzungen, 3. Schwichung der
Wehrkraft und 4. Stérung der militarischen Sicherheit.

Zum ersten Unterabschnitt gehdren: die Verletzung militdrischer
Geheimnisse (Art. 86), der militdrische Landesverrat (Art. 87), das sog.
Franktireurverbrechen (Art. 88), die Nachrichtenverbreitung (Art. 89),
die Waffenhiilfe (Art. 90) und die Beglinstigung des Feindes (Art. 91).

Verriterer ist ein Verhalten, das mit oder ohne Einvernechmen mit
dem Ausland die Interessen der Landesverteidigung verletzt und damt
die Interessen des Auslandes fordert.

Als ersten Verritereitatbestand erwdhnt das Gesetz die Verletzung
militdrischer Gehetmnisse (Art. 86). Darnach ist strafbar, wer Tat-
sachen, Vorkehren, Verfahren oder Gegenstinde, Befestigungs- und
andere militdrische Anlagen, Mobilisationspline, Verfahren zur Her-
stellung von Kampfmitteln etc., die mit Riicksicht auf die Landes-
verteidigung geheim gehalten Werden ausspdht, um sie einem fremden
Staat, dessen. Agenten oder der Oeffentlichkeit bekannt oder zugéng-
lich zu machen; ferner wer solche Tatsachen, Vorkehren etc. einem
fremden Staat, dessen Agenten oder der Oeffentlichkeit wirklich bekannt
oder zugdnglich macht (vergl. auch Verordnung des Bundesrates betr.
den Schutz militdrischer Geheimnisse vom 2. Februar 1917). Das erst-
erwahnte Verbrechen stellt den Tatbestand der Spionage dar, erst
das zweite ist Verrat im eigentlichen Sinn.

Wie sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt, mul} es sich,
wenn Art. 86 zur Anwendung kommen soll, um Tatsachen, Vorkehren
etc. handeln, die wirklich geheim gehalten werden. Diese Voraus-
setzung ist nicht erfiillt, wenn die Geheimhaltung der betreffenden Tat-
sachen etc. im Interesse der Landesverteidigung zwar an sich geboten
wire, in Wirklichkeit aber nicht durchgefiihrt wird.
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Die Strafe der Verletzung militdrischer Geheimnisse ist Zucht-
haus von 1—15 Jahren. Die Spionage wird als so gefihrlich angesehen,
dal sie mit der gleichen Strafe wie der Verrat selbst bedroht ist.

Das Verbrechen ist ein ausgezeichnetes, wenn es in einer Zeit veriibt
wird, da Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind. In diesem Falle
ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 3 Jahren. Speziell durch den Er-
folg ausgezeichnet ist das Verbrechen dann, wenn der Tater durch
seine Handlungen die Unternehmungen des schweizerischen Heeres
stort oder gefahrdet. Solche Fille konnen mit lebenslanglichem Zucht-
haus, m Kriegszeiten sogar mit dem Tode bestraft werden.

Auch fahrlissige Begehung ist strafbar, dagegen ist fiir diese
Begehungsart nur Gefingnis angedroht. Es mag hier ein fiir allemal
auf Art. 15 hingewiesen werden, wonach die fahrlassige Begehung eines
Deliktes nur strafbar ist, wenn das Gesetz es ausdriicklich bestimmt.

Art. 86 findet nach Art. 2 Ziff. 8 des Gesetzes auch auf Zivil-
personen Anwendung, und zwar nicht nur in Kriegszeiten und in
Zeiten aktiven Dienstes, sondern auch in Friedenszeiten.

An dieser Stelle ist auch auf Art. 77 zu verweisen, wonach mit
Gefingnis oder disziplinarisch bestraft wird, wer ein Geheimnis offenbart,
das ihm in dienstlicher oder amtlicher Eigenschaft anvertraut wird,
oder das er in dienstlicher oder amtlicher Stellung wahrnimmt. Geheim-
nis im Sinne dieses Artikels ist alles, was der Natur der Sache nach
geheim gehalten werden soll. Allerdings kann auch nach diesem Artikel
nicht schon die Offenbarung einer Tatsache, die bereits offentlich
bekannt ist, zur Bestrafung fithren; denn in diesem Fall liegt ein eigent-
liches Geheimnis iiberhaupt nicht mehr vor. Im konkreten Falle wird
es dem Offizier kaum schwer fallen zu erkennen, ob ein Geheimnis
in Frage steht oder nicht. Im Zweifel ist es natiirlich seine Pflicht,
sich vorerst an zustandiger Stelle zu erkundigen.

Der Tatbestand des Art. 77, der ein rein militdrisches Delikt dar-
stellt, ist gegeniiber demjenigen des Art. 86 erheblich leichterer Natur,
indem 1hm der landesverrédterische Charakter abgeht. Unter Art. 77
fallen etwa: die Bekanntgabe von geheimen Personalakten oder Ge-
heimnissen militdrischer Strafuntersuchungen, ferner die Bekannt-
gabe von geheimen Mitteilungen oder Verhandlungen an Drittpersonen,
die nicht Agenten fremder Staaten sind, ebenso die Uebergabe von
Landkarten mit Einzeichnung schweizerischer Festungswerke und
anderes die Festungswerke betreffendes geheimes Instruktionsmateral,
das den Festungsoffizieren abgegeben wird, an solche Drittpersonen,
sofern In diesen Féllen nicht der schwerere Tatbestand des Art. 86
erfiillt 1st, ete.

Muletdrischer Landesverrat ist einmal die unmattelbare Storung oder
(tefihrdung der Unternehmungen des schweizerischen Heeres in Zeiten,
da Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind. Insbesondere sind
imm Gesetz die Fille hervorgehoben, wo jemand dem Heere dienende
Verkehrs- oder Nachrichtenmittel, Anlagen oder Sachen — Eisenbahn-
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Telegraphen- und Telephonlinien sowie dazu gehdrende Anlagen,
Briicken, Verteidigungsanlagen, Kriegsnttel, huogsx orrite ete. —
beschiidigt oder vernichtet, oder den Betrieb von Anstalten, die dem
Heere dienen — mdwenosuscho Munitionsfabriken, Konstruktions- und
Repamturwerl\stdtten Heeressanititsanstalten, ”\Iotomagenpuﬂ\ Zeug-
hiuser, eidgendssische Pferderegieanstalt, eidgenossische Pulver fabuLen
n I\I‘ICO'S/ClJ(OH vom Heere requlrlerte Privatbetriche (Art. 203 M.O.)
und dergl. —— hindert oder stort (Art. 87 Ziff. 1).

Militdarischer Landesverrat ist aber auch die muttelbare Stérung
oder Getfihrdung der Unternehmungen des schweizerischen Heeres in
Zeiten, da Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind. Darunter
sind insbesondere die Storung der offentlichen Ordnung und die Hin-
derung oder Storung von Betrieben, die fiir die Allgememhelt oder die
Heeresverwaltung wichtig sind — Gas- und Elektrizititswerke, Wasser-
versorgungen, Pr1vatbetr1cbe die Buddrfsartﬂ\el tir die Armee her-
stellen etc. — zu verstehen (Art. 87 Ziff.

Es sind natiirlich Fille denkbar, bel denen es fraglich sein kann,
ob sie unter Ziff. 1 oder unter Ziff. 2 von Art. 87 fallen. Praktisch
spielt indessen die Ausscheidung keine grofle Rolle.

In Anbetracht der Gefihrlichkeit dieser Verbrechen ist die Strafe
Zuchthaus, in schweren Fillen lebenslingliches Zuchthaus, mit der
Moglichkeit, in Kriegszeiten auf Todesstrafe zu erkennen. Fiir leichtere
Fille der vorsatzlichen Begehung bei mittelbarer Storung oder Gefihr-
dung und fiir fahrlissige Begehung, die sowohl bei der unmittelbaren
als auch bei der mittelbaren Storung oder Gefihrdung ebenfalls straf-
bar ist, ist Gefingnisstrafe vorgesehen.

Zur Bestrafung wegen vorsatzlicher Begehung reicht auch nach
dem neuen Gesetz allgemein eventueller Vorsatz aus, d. h. der Fall,
wo der eingetretene rechtswidrige Erfolg vom Titer als mdglich vor-
ausgesehen und mit in den Kauf genommen wird.

Art. 87 findet auch auf Zivilpersonen Anwendung.

Art. 89 stellt die vorsidtzliche und die fahrlassige Stérung oder
Gefahrdung der Unternehmungen des schweizerischen Heeres in Zeiten,
da Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind, durch Verbreitung
unwahrer Nachrichten unter Strafe — Zuchthaus oder Gefingnis nicht
unter 2 Monaten bei vorsitzlicher Begehung und Gefingnis bei fahr-
lassiger Begehung —. Bei diesem Verritereidelikt handelt es sich um
einen besondern Fall der in Art. 87 Ziff. 2 erwihnten mittelbaren
Storung oder Gefihrdung, der aber mit Riicksicht auf das besondere
Mittel der Begehung zum besondern Tatbestand erhoben worden ist.
Die Bestimmung des Art. 89 geht als die speziellere derjenigen von
Art. 87 Ziff. 2 vor.

Die Artt. 88, 90 und 91 gelten nur in Kriegszeiten. Nach Art. 88
wird bestraft, wer Feindseligkeiten gegen das schweizerische Heer
unternimmt, ohne zu der von der Schweiz anerkannten bewaffneten
Macht des Gegners zu gehéren (Franktireur); nach Art. 90 jeder Schwei-
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zer, der ohne dazu gezwungen zu sein, in einem Kriege die Waffen
gegen die Kidgenossenschaft trigt oder in ein feindliches Heer eintritt
(Waffenhiilfe); nach Art.91 endlich, wer Gegenstinde, die der Landes-
verteidigung dienen, dem Feinde iiberliefert, wer durch Dienstleistungen
oder Lieferungen den Feind begiinstigt und wer bei einer Anleihe eines
mit der Schweiz im Kriege befindlichen Staates mitwirkt oder auf sie
zeichnet (Begiinstigung des Feindes). Bei allen drei Verbrechen kann
in schweren Fillen auf Todesstrafe erkannt werden.

Auch Zivilpersonen, die sich der in den Artt. 88—91 erwihnten
Verbrechen schuldig machen, unterstehen dem Militirstrafrecht und
der Militargerichtsbarkeit.

Durch die Bestimmung von Art. 88 werden namentlich Feind-
seligkeiten durch Waffengebrauch gegen unser Heer seitens Personen,
die nicht anerkannte Kombattanten des feindlichen Heeres sind,
betroffen, wihrend Feindseligkeiten anderer Art, wie Sprengung von
Briicken, Unterbrechung von Telegraphenlinien etc., die solche Per-
sonen begehen, unter Art. 87 fallen.

Zu Art. 90, dessen Tatbestand eines der schwersten Verriterei-
verbrechen darstellt, mag ferner noch beigefiigt werden, dal diese
Bestimmung keine Anwendung finden kann, wenn ein Schweizer, der
zugleich Biirger eines andern Staates ist und auch dort wohnt, von
diesem Staate bei Ausbruch eines Krieges gegen die Schweiz zum
Kriegsdienst eingezogen, also hiezu gezwungen wird.

Der zweite Unterabschnitt ,,Neutralititsverletzungen™ umfat nur
zwel Delikte, die in den Artt. 92 und 93 niher umschrieben sind.

Nach Art. 92 ist mit Zuchthaus oder Gefingnis zu bestrafen, wer

vom neutralen Gebiet der Schweiz aus Feindseligkeiten gegen einen
Kriegfithrenden unternimmt oder unterstiitzt, ferner wer Feindselig-
keiten gegen in die Schweiz zugelassene — internierte — fremde Truppen
(Bourbakiarmee) unternimmt.
' Art. 93 bedroht denjenigen mit Strafe — Zuchthaus, Gefingnis
oder Bule — der im Gebiete der Schweiz fiir einen fremden Staat zum
Nachteil eines andern Staates militarischen Nachrichtendienst betreibt
oder solchem Nachrichtendienst Vorschub leistet.

Die Bestimmungen der Artt. 92 und 93 bezwecken in erster Linie
den Schutz unserer Neutralitit, obwohl es sich dabei gleichzeitig auch
um Verletzungen des Volkerrechtes handeln kann (Art. 92). Von be-
sonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung von Art. 92 betr. die Unter-
nehmung oder Unterstiitzung von Feindseligkeiten gegen einen Krieg-
fithrenden vom neutralen Gebiet der Schweiz aus, da solche Handlungen
schwere Folgen fiir unser Land haben konnen. Als Fille, auf die diese
Bestimmung Anwendung findet, sind z. B. zu erwahnen: eigenmaichtige
Unternehmungen von Angehdrigen der Armee sowie Unternehmungen
von Freischaren und Streifziige einzelner Zivilpersonen von der Grenze
aus; ferner nach dem Haager Abkommen betr. die Rechte und Pflichten
der neutralen Méchte (Artt. 2—5): die Formation von Korps fiir einen
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kriegfithrenden Staat, die Duldung funkentelegraphischer Einrich-
tungen, die nur einem Kriegfithrenden dienen, das Passierenlassen von
Truppen, von Munitions- und Verpflegungskolonnen, die Eréffnung
von Werbestellen fiir einen kriegfithrenden Staat ete.

Auf Zivilpersonen findet Art. 92 in Zeiten aktiven Dienstes, Art. 93
dagegen nur in Kriegszeiten Anwendung, wobei zu bemerken ist, dal
der Bundesrat nach Art. 5 die Anwendung der fiir Kriegszeiten aufge-
stellten Bestimmungen schon bei unmittelbar drohender Kriegsgefahr
beschlieBen kann. Dagegen sieht Art. 265 des Entwurfes zu einem
Schweizerischen Strafgesetzbuch die Bestrafung des Nachrichten-
dienstes gegen fremde Staaten allgemein vor.

Der dritte Unterabschnitt ,,Schwdichung der Wehrkraft enthilt
die Delikte betreffend: die Leistung fremden Militirdienstes (Art. 94),
die Verstiimmelung (Art. 95), den Dienstpflichtbetrug (Art. 96) und
die Verletzung von Lieferungsvertriagen (Art. 97).

Neu und interessant ist vor allem aie Bestimmaung in Art. 94,
wonach jeder Schweizer, der ohne Erlaubnis des Bundesrates in fremden
Militirdienst eintritt, mit Gefingnis, in Kriegszeiten evt. mit Zucht-
haus, bestraft wird. Diese Bestimmung findet sich weder im Vorentwurf,
den Prof. Hafter ausgearbeitet hat, noch im Entwurfe des Bundesrates
vor. Sie ist erst in den eidgen('issischen Réten angeregt und von diesen
dann auch, nach einer lebhaften Diskussion iiber das Reislaufen, in
das Gesetz aufgenommen worden. Bei dieser Diskussion wurde nament-
lich betont, daf es gelte, die Verdingung und den Verkauf von Schweizer-
kraft und Schweizerblut fiir fremden Kriegsdienst zu beseitigen. Man
wolle ein fiir allemal und endgiiltig im Gesetz festlegen, dafl es nach
unserer heutigen Auffassung bet dem heutigen Verhiltnis des Schweizers
zu seinem eigenen Staat, bei den Pflichten, die er dem Staate gegeniiber
habe und auch angesichts der Stellung der Eidgenossenschaft zu den
andern Staaten gegen die Wiirde des Schweizers und gegen die inter-
nationale Stellung der Schweiz verstole, wenn Eidgenossen in fremden
Kriegsdienst laufen. ,,Es schuldet bei allen Nationen jeder Wehrfihige
sich selbst der eigenen Nation. Blut soll nicht mehr feil sein fiir Geld;
es darf nicht mehr gekauft werden zur Bekimpfung oder Verteidigung
von Dingen, die die eigene Nation nichts angehen. Die Wiirde des
Landes und die Wiirde seiner Angehérigen sind im gleichen Ma8 be-
teiligt an der Aufstellung und Handhabung eines solchen Verbotes.
Wir miissen mit der Reislduferei endgiiltig brechen, weil die Zeiten
heutzutage ganz andere geworden sind und die Auffassungen sich
gewandelt haben® (Bolli im Stédnderat). Schon vor dem Inkrafttreten
des MStG bestand allerdings ein Bundesgesetz vom 30. Heumonat 1859,
das den Eintritt in Truppenkérper des Auslandes ohne Bewilligung des
Bundesrates untersagte. Dieses Verbot bezog sich aber nur auf den
Eintritt in solche Truppenkérper des Auslandes, die nicht als National-
truppen des betr. Staates anzusehen waren. Nach der neuen Bestim-
mung wird nun aber der Eintritt in jeden fremaden Militirdienst unter
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Strafe gestellt, sofern emne Erlaubnis des Bundesrates nicht vorliegt.
Aullerdem sind fiir die Ahndung der beziiglichen Vergehen die Militar-
gerichte zustindig.

Die Bestimmung gilt fur jeden Schweizerbiirger, also auch fiir
Nichtdienstpflichtige, und zwar auch in Friedenszeiten. Versiumt em
Dienstpflichtiger wegen des Eintrittes in fremden Militdrdienst Dienst-
leistungen mit seiner Einheit, so hat, wenn die Voraussetzungen der
Dienstverweigerung oder der Dienstversdumnis gegeben sind, zudem auch
Bestrafung nach Art. 81 evt. 82 zu erfolgen (Realkonkurrenz, Art. 49).

Gemif Abs. 2 des genannten Artikels wird ferner mit Geféngnis
nicht unter exnem Monat und mit Bufle, in Kriegszeiten evt. mit Zucht-
haus bestraft, wer einen Schweizer fiir fremden Militirdienst anwirbt.
oder der Anwerbung Vorschub leistet.

Nach Art. 95 ist zu bestrafen, wer sich durch Verstimmelung
oder auf andere Weise zur Erfiilllung der Milit4drdienstpflicht bleibend
oder zeitweise, ganz oder zum Teil, untauglich macht oder machen a8t
und wer einen andern mit dessen Einwilligung in der erwiéhnten Weise
zur Erfilllung der Militdrdienstpflicht untauglich macht; nach Art. 96
ferner, wer in der Absicht, sich- oder emen andern der Erfiillung der
Militérdienstpflicht bleibend oder zeitweise zu entziehen, gegeniiber den
zusténdigen militérischen oder biirgerlichen Behérden oder Stellen auf
Tduschung berechnete Mittel anwendet (Dienstpflichtbetrug). Dieses
Delikt ist schon mit der Anwendung der genannten Mittel in der Ab-
sicht vollendet, sich oder einen andern der Erfilllung der Militdrdienst-
pflicht zu entziehen. Der vom Téter mit seiner Handlung beabsichtigte
Erfolg braucht also nicht eingetreten zu sein. Art. 96 ist natiirlich auch
auf Falle von Urlaubserschleichung anzuwenden, die frither nach Axrt.
153 ff. des alten Gesetzes bestraft wurden. Die Verstimmelung ist mit
Gefingnis zu bestrafen; in Kriegszeiten kann indessen auf Zuchthaus
erkannt werden. Der Dienstpflichtbetrug wird mit Geféingnis, in leichten
Fillen disziplinarisch bestraft. Die Bestimmungen beider Artikel finden
auch auf Zivilpersonen Anwendung, und zwar auch in Friedenszeiten.

Endlich ist noch Art. 97, der ebenfalls auf Zivilpersonen An-
wendung findet, zu erwihnen, wonach die vorsitzliche und die fahr-
lassige Nuchterfullung und die micht gehorige Erfullung von Lieferungs-
vertridgen in Zeiten, da Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind,
unter Strafe gestellt werden.

Der vierte und letzte Unterabschnitt (Artt. 98—108) enthilt eine
Reihe Delikte, die den Schutz der malitdrischen Sicherheit gegen Sto-
rungen bezwecken.

Art. 98 betrifft den Tatbestand der 6ffentlichen Aufforderung zum
Ungehorsam gegen militdrische Befehle, zur Dienstverletzung, zur
Dienstverweigerung oder zum Ausreiflen und sodann den Tatbestand
der Verleitung eines einzelnen Dienstpflichtigen zu einer solchen
Tat. Darnach wird sowohl die ¢ffentliche, an eine unbestimmte Zahl
von Personen gerichtete Aufforderung zum Ungehorsam etc., als auch
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die Verleitung eines einzelnen Dienstpflichtigen unter Strafe gestellt.
Die Bestrafung hat emzutreten, auch wenn die Aufforderung oder die
Verleitung ohne Erfolg geblieben ist. Wird dagegen die Verleitung
eines einzelnen Dienstpflichtigen zu den erwihnten Vergehen nur ver-
sucht, so hat die Bestrafung in Verbindung mit der Bestimmung iiber
den Versuch im Allgemeinen Teil des Gesetzes (Art. 19) zu geschehen.
Auf das Delikt ist Gefingnis angedroht.

Eine schwerere Strafe — Zuchthaus oder Gefingnis — ist dagegen
vorgesehen, wenn die Aufforderung auf Ausreifen im Aktivdienst,
auf Meuterei oder auf Vorbereitung einer Meuterei gerichtet ist oder
wenn zum Ausreiflen im Aktivdienst, zur Meuterer oder zur Vor-
bereitung einer Meuterei verleitet wird. Die schwerste Strafe — Zucht-
haus — hat einzutreten, wenn die Aufforderung oder die Verleitung
vor dem Feinde erfolgt. Diese Voraussetzung ist dann erfiillt, wenn
in Erwartung eines Zusammentreffens mit dem Feinde der Sicherheits-
dienst begonnen hat.

Zu einer langen Diskussion in den Riten, namentlich im National-
rat, hat der Art. 99 gefithrt, der in den Entwiirfen ebenfalls nicht ent-
halten war, sondern vom Sténderat angeregt wurde. Er richtet sich
gegen eine Erscheinung aus der Zeit des Aktivdienstes, nimlich gegen
Soldatenvereine und dergl., die darauf ausgehen, die militirische Zucht
und Ordoung zu untergraben. Darnach wird mit Gefingnis bestraft,
wer eine Vereinigung griindet, die bezweckt oder deren Tatigkeit darauf
gerichtet ist, die militirische Disziplin zu untergraben, insbesondere
Dienstpflichtige zum Ungehorsam gegen militdrische Befehle, zur
Dienstverletzung, zur Dienstverweigerung oder zum Ausreilen zu
bewegen oder zu verleiten; ferner wer wissentlich einer solchen Ver-
einigung beitritt oder sich an ihren Bestrebungen beteiligt, und endlich
wer zur Bildung solcher Vereinigungen auffordert oder deren Weisungen
befolgt. Die Bestimmung geht, wie sofort in die Augen fillt, erheblich
weiter als diejenige in Art. 98. Dagegen ist selbstverstindlich, da auch
auf diese Tatbestinde die Bestimmungen im Allgemeinen Teil des
Gesetzes, namentlich diejenigen iiber die Schuld (Art. 15ff.), An-
wendung zu finden haben. Strafbar ist also nur, wer die betr. Handlung
mit Vorsatz, zum mindesten mit eventuellem Vorsatz begeht.

Nach den folgenden zwei Artikeln ist strafbar, wer eine Mulitdr-
person, die im aktiven Dienst steht, in der Ausiibung des Dienstes
hindert oder stort (Art. 100) und wer eine solche Militdrperson 6ffentlich
beschimpft (Art. 101)1). Die Strafe ist Gefangnis; in leichten Fillen hat
disziplinarische Bestrafung einzutreten. Hat der Beschimpfte durch
sein ungebiihrliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlafl
gegeben, so kann der Richter den Tater von Strafe befreien.

Art. 102 stellt die Verbrestung unwahrer Nachrichten in Zeiten, da
Truppen zum aktiven Dienst aufgeboten sind, unter Strafe, sofern diese

1) Leider gilt dies nur fiir den Aktivdienst, eine Tatsache, die in der Armee
noch viel zu wenig bekannt ist und daher hier unterstrichen werden mufi. Red.
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Verbreitung wider besseres Wissen und mn der Absicht erfolgt, die An-
ordnungen von Behorden oder Truppenkommandanten zu stéren oder
zu durchkreuzen, die Truppe zur Verweigerung des Gehorsams zu ver-
leiten oder bei der Bevélkerung Angst und Schrecken zu verbreiten.
Die Bedeutung dieser Bestimmung ist nicht zu unterschétzen, denn es
1st moglich, dafl in unruhigen Zeiten durch die Verbreitung derartiger
falscher Nachrichten groler Schaden fiir das Land und die Bevélkerung
entstehen kann. Die Vergleichung mit dem bereits erwihnten Art. 89,
der ebenfalls die Verbreitung unwahrer Nachrichten betrifft, der aber
em Verratereidelikt darstellt, zeigt, aall die Bestiminung in Art. 102
erheblich weiter greift. Auch ist nach dieser Bestimmung, im Gegen-
satz zu Art. 89, der Eintritt einer Stérung oder Gefahrdung der Unter-
nehmungen des schweizerischen Heeres fiir die Vollendung des Deliktes
nicht nétig.

Dieser Artikel hat im Verlaufe der Beratungen eine nicht un-
interessante Wandlung durchgemacht. Die Expertenkommission hat
eine Fassung vorgeschlagen, wonach die Verdffentlichung oder- 6ffent-
liche Verbreitung von unwahren oder entstellten Darstellungen iiber
Zustinde und Vorgédnge bei dem Heere, durch die das Ansehen des
Heeres oder der militirischen Vorgesetzten geschadigt oder das Ver-
héltnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen nachteilig beeinfluBt
wird, unter Strafe gestellt wurde. Dabei hatte man insbesondere un-
wahre oder entstellte Darstellungen iiber schlechte Verpflegung, un-
sinnige Anstrengungen und dergl. im Auge. Wahrend des Aktivdienstes
sind bekanntlich wiederholt derartige Darstellungen verdffentlicht
worden. Wenn die Anschuldigungen nicht gegen erkennbar bezeichnete
Personen gerichtet waren, so konnten aber nach dem alten Gesetz die
Urheber solcher Veroffentlichungen nicht gefaft werden. Diesem
Uebelstand sollte die von der Expertenkommission vorgeschlagene
Bestimmung abhelfen. Sie wurde dann auch mit einigen Abidnderungen
in den Gesetzesentwurf des Bundesrates aufgenommen (Art. 101). In
den eidgendssischen Raten wurde indessen die Bestimmung in die heutige
Fassung abgeindert, mit der Begriindung, dafl es weniger auf das An-
sehen des Heeres, das aullerordentlich schwer meBbar sei, als auf die Lih-
mung der Tatkraft und der Wirksamkeit sowie auf die Hinderung und
Schwichung des Eingreifens des Heeres ankomme.

In Zeiten aktiven Dienstes ist auch die vorsdtzliche und fahr-
lassige Verbreitung wahrer Nachrichten, die nicht unter die Bestim-
mung des bereits erwidhnten Art. 86 fallt, insoweit strafbar, als sie von
der zustindigen Militar- oder Amtsstelle verboten worden ist. In diesem
Falle handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt nach Art. 107 (s. unten),
wobel die Absicht, die der Téater hatte, unerheblich ist.

Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Art. 102 steht die-
jenige in Art. 103. Bei Unruhen im Innern des Landes oder bei Gefahr
von aullen kommt es vor, dafl die Mobilisation absichtlich durch Fal-
schung von militirischen Aufgeboten und Weisungen gestort wird.
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‘Das kann natiirlich in verschiedener Weise geschehen. Es sind Fille
denkbar, die einen hohen Grad von Gefihrlichkeit aufweisen. Der
Art. 103 bestimmt daher, dal wer ein militdrisches Aufgebot oder eine
fiir Dienstpflichtige bestimmte Weisung filscht, verfilscht, unterdriickt
oder beseitigt, ferner wer ein gefdlschtes oder verfilschtes Aufgebot
oder eine solche Weisung gebraucht, mit Zuchthaus oder mit Gefingnis
zu bestrafen ist.

Die Artt. 104 und 105 beziehen sich auf Internierte und Kriegs-
gefangene. Darnach wird bestraft, wer einen Infernierten oder Kriegs-
gefangenen zum Ungehorsam gegen militdrische Befehle, zu einer Dienst-
verletzung, zur Meuterei oder zur Vorbereitung einer Meuterei verleitet,
ferner wer mit Gewalt, Drohung oder List einen Internierten oder
einen Kriegsgefangenen befreit oder ihm zur Flucht behilflich ist. Wird
diese Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird
jedér, der an der Zusammenrottung teilnimmt, bestraft. Der Teil-
nehmer, der Gewaltan Personen oder Sachen veriibt, wird schwerer bestraft.

Der Art. 106 behandelt wiederum die Verletzung militdrischer
Geheimnisse. Er sieht Strafe — Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Ge-
fangnis, in Kriegszeiten Zuchthaus — vor fiir denjenigen, der vorsétz-
lich Gegenstdnde, die mit Riicksicht auf die Landesverteidigung geheim
gehalten werden, widerrechtlich an sich nimmt, abbildet oder verviel-
faltigt. Bei fahrlissiger Begehung ist die Strafe Gefangnis. Der Artikel
ist verwandt mit Art. 86, von dem wir bereits gesprochen haben. Wih-
rend aber fiir die Anwendung des Art. 86 Vorraussetzung ist, daB die
Gegenstinde, die mit Riicksicht auf die Landesverteidigung geheim
gehalten werden, entweder einem fremden Staat, dessen Agenten oder
der Oeffentlichkeit bekannt oder zughnglich gemacht worden sind,
oder dafl die Ausspshung doch mit der Absicht erfolgt ist, sie einem
fremden Staat etc. bekannt oder zuginglich zu machen, sind nach
Art. 106 schon das blo8e widerrechtliche Ansichnehmen und die wider-
rechtliche Abbildung oder Vervielfaltigung der erwidhnten Gegenstinde
unter Strafe gestellt. Eine solche Bestimmung war notwendig. Es
kommt namlich vor, daB geheime Dokumente von gewissen Personen
vorerst nur gesammelt werden. Kommt die Sache aus, so wird jede
bose Absicht in Abrede gestellt, und es ist dann oft Auflerst schwer oder
unmdoglich, den Nachweis zu erbringen, daB die in Art. 86 erwdhnte
Absicht vorgelegen habe. Im weitern hat die Bestimmung besonders
auch die Abbildung von Befestigungs- und andern militdrischen An-
lagen, die mit Riicksicht auf die Landesverteidigung geheim gehalten
werden, im Auge.

Auf Art. 77, der die Offenbarung von dienstlich oder amtlich an-
vertrauten (Geheimnissen betrifft, haben wir bereits hingewiesen.

Die Artt. 107 und 108 endlich enthalten Strafbestimmungen fiir die
Fille von Ungehorsam gegen allgemeine und besondere Anordnungen
in Zeiten aktiven Dienstes. Es sind sog. Blankettbestimmungen, d. h.
sie enthalten Strafandrohungen fiir Tatbestinde, die erst in andern
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Erlassen genau umschrieben werden sollen. Nach Art. 107 ist zu
bestrafen, wer im Falle eines aktiven Dienstes vorsitzlich oder fahr-
" lassig 6ffentlich bekannt gemachten Verordnungen oder allgemeinen
Befehlen zuwiderhandelt, die vom Bundesrat, vom Armeekommando,
von kantonalen Regierungen oder andern zustindigen biirgerlichen
oder militirischen Stellen zur Wahrung der militérischen Interessen
oder der Neutralitit oder in Ausiibung der Polizeigewalt erlassen
worden sind; nach Art. 108 ferner, wer im Falle eines aktiven Dienstes
den von einer militdrischen Stelle oder Militdrperson in Ausiibung der
ihnen zusteherden Dienst- oder Polizergewalt erlassenen besonderr
Anordnungen oder Weisungen zuwiderhandelt. Durch diese letztere
Bestimmung sollen namentlich die Fille getroffen werden, wo Zivil-
personen in Zeiten aktiven Dienstes militdrischen Befehlen und An-
ordnungen nicht gehorchen (vergl. auch Art. 6 der Verordnung betr.
Strafbestimmungen fiir den Kriegszustand vom 6. August 1914). Auch
Zuwiderhandlungen gegen Weisungen einer Schildwache werden durch
Art. 108 erfafit. Bestrafung nach den beiden Artikeln hat aber nur zu
erfolgen, wenn keine andere Strafbestimmung zutrifft. Als Strafart
1st mit Riicksicht darauf, dall bei diesen Vergehen in erster Linie Zivil-
personen in Frage kommen, neben Gefingnis auch Bulle vorgesehen.
In leichten Féllen hat disziplinarische Bestrafung einzutreten.

Die Bestimmungen der Artt. 98—108 finden in Zeiten akfiven
Dienstes und in Kriegszeiten allgemein auch auf Zivilpersonen An-
wendung.

2. Verletzung des Vilkerrechtes tm Kriege.
(6. Abschnitt.)

In diesem Abschnitt handelt es sich um Strafnormen zum Schutze
gewisser Rechtspflichten, die das Kriegsrecht, also das Vélkerrecht,
geschaffen hat. Er umfalt sechs Artikel mit folgenden Marginalien:
Art. 109 Verwendung unzulassiger Kampfmittel, Art. 110 MiBbrauch
des Roten Kreuzes, Art. 111 Feindseligkeiten gegen das Rote Kreuz,
Art. 112 Verletzung der Pflichten gegen Feinde, Art. 113 Bruch eines
Waffenstillstandes oder des Friedens und Art. 114 Vergehen gegen
einen Parlamentdr.

Die Frage, wie weit ein nationales Militirstrafgesetz mit Bezug
auf den strafrechtlichen Schutz der erwihnten Rechtspflichten gehen
darf, war nicht leicht zu losen. Wie sich aus der Botschaft ergibt, hat
sich der Bundesrat bei der Aufstellung des Entwurfes zu diesem Ab-
schnitt, der fast unverdndert Gesetz geworden ist, von dem Grundsatz
leiten lassen, dafl ein kriegsrechtliches Verbot nur dann im nationalen
Strafrecht mit einer Strafandrohung geschiitzt werden solle, wenn die
Anerkennung des vilkerrechtlichen Satzes iiber allen Zweifel erhaben
erscheine. ' '

Diese Voraussetzung war jedenfalls erfiillt mit Bezug auf die Tat-
bestinde der Marode, der Plinderung und des Kriegsraubes (Land-
kriegsabkommen von 1907, Anlage Art.23 g, 47, 52; Genfer Konvention
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von 1906 Art. 3 und 28). Die beziiglichen Strafnormen gehoren aber in
den Abschnitt betr. die Vermogensdelikte, da sie nicht nur auf vilker-
rechtlicher Grundlage, sondern auch dann gelten. wenn sich jemand
gegen die Angehorigen des eigenen Landes vergeht (vergl. Artt. 138
bis 110).

Ueber die Frage, wie weit das MStG dariiber hinaus den Kreis der
gegen das Volkerrecht im Kriege gerichteten Delikte ziehen diirfe,
spl](ht sich der Bundesrat in der Botschaft vom November 1918 wie
folgt aus: ,,Das geltende Recht gibt hiefiir wenig Vorbilder. Dagegen
haben die schweizerischen militirstrafrechtlichen Entwiirfe aus dem
letzten Jahrhundert schon seit dem ersten Hiltyschen Entwurf von
1878 eine Regelung versucht, von der freilich nichts zur gesetzlichen
Geltung gelangt ist. Heute scheint nun die Zeit fiir eine gesetzgeberische
Jurtassunﬂf solcher Postulate deshalb giinstiger als vor vierzig Jahren,
weill ein rrroﬁerer Komplex kodifizierter Grundsiitze des Kriegsrechtes
besteht, als damals. Vielen dieser Sitze hat auch der W P"rkneﬂ die An-
erkennung durchaus nicht versagt. Die Tatsache, dal} zahlreiche dieser
l\ruwsroch’rh(hon Verbote immer wieder iibertreten wurden spricht
nicht dagegen. Thre Geltung berithrt das nicht. Der Straiﬂoset/nobo
soll vielmehr gerade durch die Erfahrungen des Weltkrieges dazu geiuhlt
werden. durch Strafandrohungen gegeniiber dem V ulet/er set er
Feind oder eigener btmt%angohoncer die Durchfithrung anerkannter
Regeln des Krlensrechte% je linger je besser zu sichern . .. Man hat den
in diesen Abschnitt aufgenommenen Tatbestinden schon den Vorwurf
gemacht, sie seien Utopien, die durch die harten Notwendigkeiten des
l\rloges stets zunichte gemacht wiirden. Und in der Tat scheinen ]a
auch die heutigen V erhiltnisse in den kriegfithrenden Staaten dieser
Auffassung, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, recht zu geben.
Aber anderseits ist doch n der ganzen Welt vielfach das Bewultsein
von der Verwerflichkeit grausamer und unnétig quélerischer Kampf-
methoden in so hohem MaBe v orhanden, dal} das neue Militirstrafgesetz
eines neutralen Staates es wohl wagen darf, mit btrafbestnnmunm'n
gegen diese Art der Kriegfithrung Stellung zu nehmen, maogen es iImmer-
hm nur schone Aukunttsplane sein. Der Gesetzgeber darf sich die Auf-
gabe nicht nehmen lassen, auch auf diesen Gebieten die Herbeifithrung
eines bessern Rechtszustandes anzustreben®

Dieser Auffassung haben sich die eidgendssischen Rite ange-
schlossen. Im Stinderat ist dabei bemerkt worden, man wolle unsere
Soldaten und unser Heer davor bewahren, daf} sie sich schinden durch
Akte, die auch im Kriege als unmenschlich gelten.

Xrt 109 bestimmt, dafl mit Gefingnis, in schweren Fillen mit
Zuchthaus, zu bestrafen ist, wer dem Feinde gegeniiber Kampfmittel
oder Kdmpf\x cisen anwendet oder anwenden laBt dle 1m schweizerischen
Heere ausdriicklich verboten sind. In Anbetracht der Verhiltnisse,
wie sie im Weltkriege zutage getreten sind., war es nicht moglich, den
einzelnen durch die internationalen Abmachungen iibernommenen
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beziiglichen Verpflichtungen i unserm MStG die strafrechtliche
Sanktion zu erteilen. Man mufBite sich vielmehr mit der allgemeinen
Fassung begniigen, die die Verwendung von solchen Kampfmitteln und
Kampfweisen untersagt, die im schweizerischen Heer ausdriicklich
verboten sind. Hieriiber werden im Kriegsfalle besondere Weisungen
zu ergehen haben. |

Die Artt. 110 und 111 bedrohen denjenigen mit Strafe, der das
Zeichen oder den Schutz des Roten Kreuzes zur Vorbereitung oder zur
Ausfithrung von Feindseligkeiten mibraucht oder der gegen Personen,
die unier dem Schutz des Roten Kreuzes stehen, Feindseligkeiten
(Gebrauch von Waffen, Gefangennahme) veriibt; ferner denjenigen,
der Material, das unter dem Schutz des Roten Kreuzes steht, bei An-
lal von Feindseligkeiten zerstort oder beschidigt (vergl. auch Artt.
6—8 des Bundesgesetzes vom 14. April 1910 betr. den Schutz des
Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes).

Im folgenden Artikel (112) ist die T'dtung oder Verwundung eines
Feindes, der die Waffen streckt oder sich sonst nicht mehr zur Wehr
setzt, und die Verstiimmelung eines toten Feindes unter Strafe —
Gefidngnis, in schweren Fillen Zuchthaus — gestellt. Nach Art. 113
sodann ist in gleicher Weise zu bestrafen, wer die Feindseligkeiten
fortsetzt, nachdem er amtlich oder dienstlich Kenntnis vom Abschlufl
eines Waffenstillstandes oder des Friedens erhalten hat, oder wer sonst-
wie die thm amtlich oder dienstlich bekannt gegebenen Bedingungen
eines Waffenstillstandes verletzt. Die Strafandrohung in Art. 112 ist
naturgemil milder als bei der vorsitzlichen Tétung (s. unten). ,,Man
mulf} die vielfach eigenartige Psychologie dieser Verhiltnisse ins Auge
fassen und daran denken, ein wie itberaus grofles Mall von Selbstbe-
herrschung und Ueberwindung unter Umstinden dazu gehort, den
Feind, der einem soeben noch in einem grausamen Kampf entgegen-
trat, plotzlich zu schonen, weil es ihm einfillt, um Gnade zu bitten.
Uebt man die Gnade nicht, so soll das strafbar sein, aber nicht unter
dem Titel eines gewohnlichen Mordes oder Totschlages oder einer
Korperverletzung. In Frage steht die MiBachtung volkerrechtlicher
Pflichten, und die Reaktion mit einer Gefingnisstrafe soll regelmafig
geniigen® (Hafter, in der Zeitschrift fiir Strafrecht, Bd. 30, 8. 148).

Beide Bestimmungen haben ihre Grundlage im Haager Land-
kriegsabkommen vom Jahre 1907 (Anl. Art. 23 ¢, Artt. 40 und 41) und
in der Genfer Konvention (Art. 3). Eine dem Art. 113 dhnliche Be-
stimmung war schon in Art. 44 d des alten Militirstrafgesetzes ent-
halten.

Der letzte Artikel des Abschnittes, Art. 114, endlich betrifft den
Schutz des Parlamentdrs und seiner Begleiter. Darnach wird mit Ge-
féngnis bis zu 3 Jahren bestraft, wer einen feindlichen Parlamentér
oder einen seiner Begleiter miBfhandelt, beschimpft oder ohne Grund
zuriickhélt. Dieser besondere Schutz des Parlamentidrs beruht eben-
falls auf den internationalen Abmachungen im Haager Landkriegs-
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abkommen (Anl. Artt. 32—34), wonach der Parlamentir und seine
Begleiter Anspruch auf Unverletzlichkeit haben. Miflbraucht der
Parlamentér seine Stellung aber zur Begehung von strafbaren Hand-
lungen, namentlich zur Verriterei, so fallt der Anspruch auf Unverletz-
lichkeit dahin und er untersteht unserm Militirstrafrecht und der
Militarstrafgerichtsbarkeit wie jeder andere Delinquent (Art. 4, Ziff. 4).

Wir gehen nunmehr zu den gemeinen Delikten iiber.

Wie bereits bemerkt wurde, sind die Tatbestéinde des biirgerlichen
Strafrechtes, d. h. des Entwurfes zu einem Schweizerischen Strafgesetz-
buch, nur insoweit in das MStG heriibergenommen worden, als dies
zum Schutze militdrischer Interessen notig schien. So finden sich eine
ganze Reihe Deliktstatbestéinde, wie z. B. Vergehen gegen die Familie,
gegen den offentlichen Frieden, gegen die Amts- und Berufspflichten,
Konkurs- und Betreibungsdelikte etc. im MStG nicht vor. Mit Bezug
auf alle diese Delikte bleibt auch der Soldat dem biirgerlichen Straf-
recht und der biirgerlichen Gerichtsbarkeit unterworfen.

Soweit die Aufnahme in das MStG stattgefunden hat, mufiten, wie
ebenfalls schon bemerkt wurde, die Bestimmungen sowohl mit Bezug
auf die Umschreibung der Tatbestinde, als auch mit Bezug auf die
Strafandrohungen z.T. den besondern militirischen Verhiltnissen an-
gepalt werden. Es ist hier namentlich auf zwei Besonderheiten hin-
zuweisen.

Das MStG kennt keine Antragsdelikte, d. h. Delikte, die nur auf
Antrag des Verletzten oder Geschidigten zu verfolgen sind. Da die
Deliktstatbestéinde des biirgerlichen Strafrechtes nur insoweit in das
MStG aufgenommen worden sind, als dies zum Schutze militiarischer
Interessen notig schien, verletzt die Begehung aller dieser Delikte durch
Personen, die dem Militirstrafrecht unterstehen, auch militérische, also
offentliche Interessen, weshalb in allen Fillen Verfolgung von Amtes
wegen einzutreten hat.

Sodann 1st bei zahlreichen Delikten, wo das biirgerliche Straf-
recht, d. h. der Entwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch, in
leichtern Fillen BuBle androht, die disziplinarische Erledigung vor-
gesehen, was den militirischen Bediirfnissen besser entspricht.

3. Verbrechen oder Vergehen gegen Letb und Leben.
(7. Abschnitt.)

Dieser Abschnitt, der die Artt. 115—128 umfallt, zerfallt in dre:
Unterabschnitte mit den Titeln ,, Totung* (Artt.115—120), ,,Kérper-
verletzung® (Artt. 121—124) und ,,Gefa.hrdung von Leib und Leben‘
(Artt. 125—128).

Im ersten Unterabschnitt stellt das Gesetz vorerst einen (Grund-
tatbestand, die wvorsitzliche Totung, auf. Diese wird mit Zuchthaus
nicht unter 5 Jahren bestraft. Der folgende Artikel (116) umschreibt
sodann ein ausgezeichnetes Totungsverbrechen, ndmlich den Mord.
Dieses Verbrechen lLiegt vor, wenn die Tétung aus Mordlust, aus Hab-
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gier, um die Begehung einer andern strafbaren Handlung zu verdecken
oder zu erleichtern, mit besonderer Grausamkeit, hemmtiickisch, durch
Feuer, Sprengstoff oder andere Mittel, die geeignet sind, Leib und Leben
vieler Menschen zu gefihrden, begangen wird. Die Strafe des Mordes
ist lebenslingliches Zuchthaus; in Kriegszeiten kann auf Todesstrafe
erkannt werden. Sollte das Schweizerische Strafgesetzbuch fiir das
biirgerliche Strafrecht bei diesem Verbrechen die Todesstrafe allge-
mein einfithren (der Nationalrat, der inzwischen den Gesetzesentwurf
bereits behandelt hat, hat mdessen die Todesstrafe abgelehnt), so tritt
die Strafandrohung des Schweizerischen Strafgesetzbuches mit dessen
Inkrafttreten an die Stelle derjenigen des Art. 116 (s. Art. 234). Dieser
Bestimmung liegt die Erwégung zugrunde, dafl es nicht angehen wiirde,
den Mord nach Militdrstrafrecht milder zu bestrafen als nach biirger-
lichem Strafrecht. Art. 117 betrifft einen privilegierten Fall der vor-
satzlichen Totung, den Totschlag. Totschlag ist gegeben, wenn der
Téater in einer nach den Umstanden entschuldbaren heftigen Gemiits-
bewegung gehandelt hat. Die Strafe des Totschlags ist Zuchthaus bis
zuw 10 Jahren oder Gefangnis von 1—5 Jahren.

Das MStG, wie iibrigens auch der Entwurf zu einem Schweizerischen
Strafgesetzbuch, hat somit die vielfach iibliche Zweiteilung der vor-
satzlichen Totungsverbrechen mit den Unterscheirdungsmerkmalen: vor-
sitzliche Tétung mit Vorbedacht — Mord — und vorsitzliche Tétung
ohne Vorbedacht — Totschlag — fallen gelassen.

Die Artt. 118 und 119 betreffen zwei besondere Fille, ndmlich die
Totung auf dringendes und ernstliches Verlangen und die Verleitung
und Beihilfe zum Selbstmord. Die Totung auf dringendes und ernst-
liches Verlangen, die regelmifBig nur aus grofem Mitleid mit einem
Leidenden geschieht, wird mit Gefingnis bestraft. Auf Verleitung
und Beihilfe zum Selbstmord ist Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Ge-
fangnis angedroht. Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord sind je-
doch grundsitzlich nur dann strafbar, wenn sie aus selbstsiichtigen
Beweggriinden erfolgen und wenn der Selbstmord ausgefiihrt oder
doch versucht worden ist.

Im letzten Artikel des Unterabschnittes (120) ist die fakrlissige
Tétung mit Gefingnis bedroht. Eine schérfere Strafe soll dann Platz
greifen, wenn der Tdter durch die Fahrlissigkeit eine Pflicht, die ihm
durch seine dienstliche Stellung, sein Amt, seinen Beruf oder sein
Gewerbe auferlegt ist, verletzt.

Im zweiten Unterabschnitt sind die Tatbestinde der Korper-
verletzung umschrieben. Das Gesetz unterscheidet einmal zwischen
vorsitzlicher (Artt. 121-—123) und fahrlassiger Korperverletzung (Art.
124). Die Tatbestinde der vorsidtzlichen Korperverletzung werden
wiederum in zwer Untergruppen eingeteilt, von denen die eine die
schweren (Art. 121) und die andere die leichtern Fille (Art. 122) um-
faflt. Eine schwere Korperverletzung begeht, wer vorsitzlich einen
Menschen lebensgefihrlich verletzt, ferner wer vorsiatzlich einen Korper-
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teil, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstiimmelt oder
unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfihig, siech oder
geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend ent-
stellt, endlich wer eine andere schwere Schidigung des Kérpers oder
der korperhchen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
Die Strafe der schweren Kérperverletzung ist Zuchthaus bis zu 10
- Jahren oder Gefingnis von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Stirbt der
Verletzte an den Folgen der Kérperverletzung und konnte der Titer
diesen Erfolg voraussehen, so kann, wie bei der vorsitzlichen Totung.
Zuchthaus bis zu 15 Jahren eintreten. Wegen einfacher Korperverletzung
ist nach Art. 122 mit Gefingnis zu bestrafen, wer vorsitzlich einen
Menschen in anderer Weise an Korper oder Gesundheit schidigt. Eine
schwerere Strafe ist vorgesehen fiir den Fall, wo der Titer eine leichte
Koérperverletzung gewollt, aber eine schwere Korperverletzung oder den
Tod verursacht hat und er diesen Erfolg voraussehen konnte. Fiir alle
vorsitzlichen Korperverletzungen gilt sodann die Regel, dal wenn der
Tater die schwere Folge, die er verursacht hat, weder verursachen wollte
noch voraussehen konnte, die Strafe derjenigen Korperverletzung zur
Anwendung zu kommen hat, die er verursachen wollte (Art. 123).

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich der allgemeine Grundsatz,
daB bei den vorsitzlichen Korperverletzungen die Strafe nach dem
subjektiven Moment und nicht nach dem wirklich eingetretenen Erfolg
zu bemessen Ist. |

Der Art. 122 umfafit auch den Tatbestand der Veriibung von
Tatlichkeiten, die keme Schidigung des Korpers oder der Gesundheit
zur Folge haben.

Auf die fahrlissige Korperverletzung ist in Art. 124 Gefingnis oder
Bulle angedroht. Ist die Korperverletzung schwer, oder verletzt der
Téter durch die Fahrldssigkeit eine Pflicht, die ithm durch seine dienst-
Liche Stellung, sein Amt, seinen Beruf oder sein Gewerbe auferlegt ist,
so 1st die Strafe Gefingnis und eventuell Bufle.

Sowohl bei den fahrlassigen als auch bei den einfachen vorsitz-
lichen Koérperverletzungen und bei den Titlichkeiten hat in leichten
Fillen disziplinarische Bestrafung zu erfolgen.

Gestiitzt auf die Bestimmungen iiber Kérperverletzung, eventuell
Art. 167 betr. Verbreitung gemeingefahrlicher Krankheiten, kann auch
derjenige bestraft werden, der, obwohl er weil, dal} er geschlechtskrank
1st, den Beischlaf mit einer Frauensperson vollzieht und diese dadurch
ansteckt.

Im dritten Unterabschnitt, der die Delikte betr. Gefihrdung von
Leiwb und Leben behandelt, sind vorerst die Herausforderung und die
Aufreizung zum Zwetkampf sowie die Annahme einer Herausforderung
zum Zweikampf mit Gefiangnis bedroht. In leichten Féllen kann diszi-
plinarische Bestrafung erfolgen (Artt. 125 und 126). Der Zweikampf
selbst wird mit Gefiangnis bis zu 5 Jahren bestraft (Art. 127). Strafbar
ist nach dieser Bestimmung indessen nur der Zweikampf mit Waffen.
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Andere Zweikampfarten, bei denen Gewandtheit und Muskelkraft ent-
scheiden, fallen nicht unter die Bestimmung. Auch auf das sog. ameri-
kanische Duell kann sie nicht angewendet werden. Dieses Duell besteht
darin, dafl zwei Personen sich gegenseitig verpflichten, das Los ent-
scheiden zu lassen, welcher von beiden sich das Leben zu nehmen habe.
In den eidgendssischen Riaten wurde auch die Frage beriihrt, ob der
Zweikampf zwischen Fliegern ohne Waffen bestraft werden solle.
Mangels praktischer Bedeutung wurde aber von einer beziiglichen Be-
stimmung abgesehen.

Wenn der Zwetkampf nach der getroffenen Verabredung den Tod
eines der Kdmpfenden herbeifithren soll, so ist die Strafe Gefingnis
von 1-—5 Jahren.

Der Grund, warum der Zweikampf milder bestraft wird als eine
gewohnliche T6tung oder Korperverletzung, liegt darin, dafl im Zwei-
kampf Angriff und Verletzung mm gegenseitigen Einverstindnis er-
folgen. Wird aber den Regeln des Zweikampfes wissentlich zuwider
gehandelt und infolgedessen der Gegner getotet oder verletzt, so kom-
men die Bestimmungen iiber Tétung bezw. Kérperverletzung zur
Anwendung.

Sekundanten, Zeugen, Aerzte und andere Teilnehmer sind wegen
Teilnahme am Zweikampf nur strafbar, wenn sie dazu aufgereizt haben.

Die Bestimmungen iiber den Zweikampf haben bei uns bekannt-
lich keine groBle praktische Bedeutung.

Der letzte Artikel (128) des dritten Unterabschnittes betrifft die Be-
teiligung an einem Raufhandel, der den Tod oder eine Korperverletzung
eines Beteiligten zur Folge hat. Jeder, der sich an einem solchen Rauf-
bandel beteiligt und nicht blol abwehrt oder die Streitenden scheidet,
wird mit Gefingnis, in leichten Fillen disziplinarisch bestraft. Wer
indessen Handlungen vornimmt, die den Tod oder eine Kérperver-
letzung eines Beteiligten zur Folge haben, ist nach den Bestimmungen
tiber Totung bezw. Korperverletzung zu bestrafen.

4. Verbrechen oder Vergehen gegen das Vermdgen.
(8. Abschnitt.) :

Von den Delikten gegen das Vermdgen sind folgende in das MStG
aufgenommen worden: Diebstahl (Art. 129), Raub (Art. 130), Ver-
untreuung (Art. 131), Unterschlagung und Fundunterschlagung (Art.
132), Sachentziehung (Art. 133), Hehlerei (Art. 134), Sachbeschéidigung
(Art. 135), Betrug (Art. 136), Erpressung (Art. 137), Marode (Art. 138),
Pliinderung (Art. 139) und Kriegsraub (Art. 140).

Die Bestimmungen iiber den Diebstahl waren im alten MStG in den
Artt. 131—136, also in 6 Artikeln enthalten. Im neuen Gesetz sind alle
fiir n6tig befundenen Bestimmungen in einem einzigen Artikel zu-
sammengefal3t.

Wie allgemein bekannt ist, waren im alten Gesetz die Bestim-
mungen fiiber den Diebstahl, wie iibrigens auch manche andere Be-



— 318 —

stimmungen, veraltet und auch vom praktischen Standpunkt aus un-
befriedigend. Namentlich erregten die hohen Strafminima, die durch
das Bundesgesetz vom 23. Juni 1904 allerdings erheblich gemildert
wurden, und die starren, auf den Wert des entwendeten Gegenstandes
eingestellten Strafrabmen Anstol. Dadurch wurde der Richter viel-
fach in die Unmoglichkeit versetzt, bei der Ausmessung der Strafe
den besondern Verhiltnissen des einzelnen Falles in hinlidnglicher Weise
Rechnung zu tragen, sodall dann mit der teilweisen Begnadigung nach-
geholfen werden mubBlte.

Das neue Gesetz hat hier durchweg griindlich Wandel geschaffen.
Imbesondern hat es die Strafrahmen ganz bedeutend erweitert und
sodann in Art. 44 die allgemeine Bestimmung aufgestellt, dafl der
Richter die Strafe nach dem Verschulden des Taters zu bemessen und
dabei auch die Beweggriinde, das Vorleben, die personlichen Verhalt-
nisse und die militdrische Fithrung des Schuldigen zu beriicksichtigen
habe. Dadurch wird es mdglich, in jedem Falle diejenige Strafe auszu-
sprechen, die in Anbetracht aller Umsténde als angemessen erscheint.

In Ziff. 1 von Art. 129 wird wiederum, wie bei den TGtungsver-
brechen, vorerst der Grundtatbestand umschrieben. Diebstahl begeht
darnach, wer eine fremde bewegliche Sache jemandem wegnimmt, um
sich oder einen andern damit unrechtméBig zu bereichern. Die Strafe
des Diebstahls ist Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefangnis. Zu be-
achten ist, dal nach dieser Bestimmung nur derjenige zu bestrafen ist,
der die Sache in der Absicht wegnimmt, sich oder einen andern damit
unrechtmafig zu bereichern. Liegt diese Absicht nicht vor, so kommt
Art. 133 betr. Sachentziehung zur Anwendung, sofern der Berechtigte
durch die Wegnahme der Sache geschidigt wird.

Ziff. 2 und 3 des erwihnten Artikels enthalten schérfere Straf-
androhungen fiir ausgezeichnete Diebstahlsfille. Solche liegen vor: nach
Ziff. 2, wenn der Dieb einen Vorgesetzten, einen Untergebenen oder
einen Kameraden bestiehlt, oder wenn er den Diebstahl in einem
Raume begeht, zu dem er infolge Kantonierung oder Einquartierung
erleichterten Zutritt hat; nach Ziff. 3, wenn der Dieb den Diebstahl
als Mitglied einer Bande ausfiihrt, die sich zur fortgesetzten Veriibung
von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat, ferner wenn er das
Stehlen gewerbsmiBig betreibt, oder wenn der Diebstahl auf andere
Weise die besondere Gefihrlichkeit des Taters offenbart (Begehung
durch Einbruch, Erbrechen von Behiltnissen, Anwendung falscher
Schliissel, Einschleichen in ein Gebaude, unter Mitfithrung von Waffen
oder Betdubungsmitteln etc.). '

Ziff. 4 endhch bezieht sich auf leichtere Fille. Sie bestimmt, dall der
Tater disziplinarisch bestraft werden kann, wenn er eine Sache von
geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur Befriedigung eines Geliistes
entwendet hat.

Des Raubes macht sich nach Art. 130 schuldig, wer in der Absicht,
einen Diebstahl zu begehen, oder wer, auf einem Diebstahl betreten,
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an einer Person Gewalt veriibt, sie mit einer gegenwirtigen Gefahr fiir
Leib oder Leben bedroht oder sie in anderer Weise zum Widerstand
unfihig macht. Der Raub wird mit Zuchthaus bestraft. Als ausgezeichnete
Fille sind im Gesetz mit schirferer Strafe — Zuchthaus nicht unter 5
Jahren — bedroht, wenn der Rauber jemanden mit dem Tode bedroht,
wenn er eine schwere Korperverletzung veriibt, wenn er den Raub als
Mitglied einer Bande ausfiihrt, die sich zur fortgesetzten Veriibung von
Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat, oder wenn der Raub auf
andere Weise die besondere Gefahrlichkeit des Taters offenbart. Speziell
ausgezeichnet ist das Delikt, wenn der Beraubte infoige der Gewalt-
anwendung stirbt und der Téater diesen Erfolg voraussehen konnte,
oder wenn der Tater gegen eine Person mit besonderer Grausamkeit
handelt. In diesen Féllen kann auf lebenslingliches Zuchthaus und in
Kriegszeiten auf Todesstrafe erkannt werden. Da der Raub ein be-
sonders schweres und gefahrliches Verbrechen ist, sind die hohen Straf-
androhungen durchaus gerechtfertigt.

Das Delikt des Diebstahls wird vom Tatbestand des Raubes mit-
umfaflt. Es hat also, wenn der Tatbestand des Raubes vorliegt, ledig-
lich Bestrafung nach Art. 130 und nicht auch noch nach Art. 129 wegen
Diebstahbls zu erfolgen. Anderseits ist aber Raub nicht erst dann vor-
handen, wenn der Diebstahl ausgefiihrt wird; vielmehr geniigt zur
Erfilllung des Tatbestandes schon die Verubung von Gewalt an emer
Person, die in der Absicht erfolgt, einen Diebstahl zu begehen. Ebenso
wird beim ausgezeichneten Fall des Raubes die Korperverletzung vom
Tatbestand des Raubes miterfalit etc. Raubmord, d.h. Raub ver-
bunden mit vorsitzlicher Tétung, ist nach Art. 116 mit lebenslinglichem
Zuchthaus, in Kriegszeiten mit dem Tode zu bestraten.

Veruntreuung begeht, wer sich eine thm anvertraute fremde beweg-
liche Sache aneignet, um sich oder einen andern unrechtmiflig zu
bereichern, oder wer anvertrautes Gut, namentlich Geld, unrecht-
m#Big in seinem oder eines andern Nutzen verwendet (Art. 131). Die
letzterwihnte Bestimmung findet im Militdrleben besonders auch auf
Fille Anwendung, wo Leute von emem Dritten zum Verkauf erhaltene
Sachen — Gegenstéinde fiir den Gebrauch im Militdrdienst, Bilder von
Soldatengruppen etc. — tatséchlich verkaufen, das eingenommene Geld
dem Dritten aber nicht abliefern, sondern fiir sich verbrauchen. Der-
artigen Fillen war nach den Bestimmungen des frithern Gesetzes straf-
rechtlich nicht immer leicht beizukommen. Die Veruntreuung wird
mit Gefingnis bis zu 5 Jahren bestraft. Ausgezeichnet ist die Verun-
treuung dann, wenn sie der Titer gegeniiber einem Vorgesetzten, Unter-
gebenen oder emem Dienstkameraden, gegeniiber seinem Quartier-
geber oder emer zu dessen Hausstand gehérenden Person begeht oder
wenn er eine ihm dienstlich anvertraute Sache veruntreut. Damit wird,
wie beim Diebstahl, den besondern militiarischen Interessen Rechnung
getragen. Die Strafe geht in diesen Fallen bis zu 10 Jahren Zuchthaus.
Wird eine Sache von geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur
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Befriedigung eines Geliistes veruntreut, so kann, ebenfalls wie beim
Diebstahl, disziplinarische Bestrafung erfolgen.

Nach dem alten MStG wurde die Veruntreuung nach den fiir den
Diebstahl geltenden Strafbestimmungen geahndet. Die Bemerkungen
mit Bezug auf den Diebstahl gelten somit auch fiir die Veruntreuung.

Eignet sich jemand, um sich oder einen andern unrechtmifig zu
bereichern, eine fremde bewegliche Sache an, die ihm nicht anvertraut,
sondern die ihm durch Naturgewalt, Irrtum, Zufall oder sonst ohne
seinen Willen zugekommen ist — zugelaufene Tiere, irrtiimlich iiber-
gebenes (reld oder andere Sachen etc. — so liegt nach Art. 132 Unter-
schklagung vor, die mit Gefingnis zu bestrafen ist. In leichten Féllen
erfolgt disziplinarische Bestrafung. Die gleiche Strafe, wie fiir die
Unterschlagung, ist auch fiir das Delikt der Fundunterschlagung ange-
droht. Die Strafandrohung bei der Unterschlagung und der Fundunter-
schlagung ist milder als die Strafandrohung bei der Veruntreuung, weil
ein besonderer VertrauensmiBlbrauch, wie bei diesem Delikt, nicht
vorliegt.

Auf das Delikt der Sackentziehung (Art. 133) haben wir bereits
. hingewiesen. Es ist gegeben, wenn jemand ohne Bereicherungsabsicht

eine bewegliche Sacie dem Berechtigten entzieht und ihn dadurch
schidigt. Die Aufnahme eines solchen Tatbestandes in das Gesetz
18t notig geworden, weil beim Delikt des Diebstahls das Erfordernis
der Bereicherungsabsicht aufgestellt wurde, wihrend im alten Gesetz
nur Aneignungsabsicht nétig war. Liegt im konkreten Fall Bereicherungs-
absicht vor, so kommt natiirlich die Bestimmung itber Diebstahl zur
Anwendung. Wegen Sachentziehung ist z. B. zu bestrafen: der Soldat,
der seinem Kameraden einen Gegenstand der Ausriistung oder einen
andern Gegenstand wegnimmt und ihn beseitigt, blof um den Kame-
raden zu drgern und zu schikanieren, ferner wer jemandem eine Brief-
tasche mit Inhalt wegnimmt, aber nur die darin enthaltenen Bank-
noten fiir sich behalten will und die Brieftasche mit dem iibrigen Inhalt,
die er nur weggenommen hat, um den Diebstahl des Geldes rascher
ausfithren zu konnen oder um die Entdeckung zu erschweren, be-
seitigt, mit Bezug auf die Wegnahme der Brieftasche und des iibrigen
Inhaltes, endlich wer einem andern das Fahrrad wegnimmt, nur um
es zu gebrauchen, und ihn dadurch schéadigt, ete.

Eine andere Art Vermogensdelikt ist die Hekleret (Art. 134). Dieses
Delikt begeht, wer eine Sache, von der er weil oder annehmen muf,
daBB sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden ist, erwirbt,
sich schenken 148t, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder absetzen hilft.
Die Hehlerei wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefingnis
bestraft. Bestrafung hat nach der Bestimmung des Gesetzes schon dann
einzutreten, wenn der Titer nach den Umstéinden, z. B. nach der Art
wie die Sache angeboten, nach dem Preise, der verlangt wurde etc.,
annehmen mufte, daB sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden
ist. Auch ist es unerheblich, ob der Geschidigte, dem die Sache weg-
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gekommen ist, durch die Handlung des Hehlers in eine ungiinstigere
Lage kommt oder nicht und ob der Hehler in seinem eigenen Nutzen
gehandelt hat oder ob der Vortiter aus der Handlung Nutzen zog.
Wird die Hehlerei gewerbsmiBig betrieben, so ist die Strafe Zuchthaus
bis zu 10 Jahren und BuBle. Bufle ist in diesem Fall ebenfalls als Strafe
angedroht, weil das Motiv der gewerbsmiBigen Hehlerei in der Ge-
winnsucht des Taters liegt. Sofern dieses Motiv vorhanden ist, kann
aber auch in andern Fillen auf BuBle erkannt werden; denn Art. 35
bestimmt allgemein, daBl der Richter neben der Freiheitsstrafe auch
auf Bulle erkennen kann, wenn der Tater aus Gewinnsucht handelt.

Der Art. 135 befaBit sich mit der Sachbeschidigung. Wer eine
fremde Sache beschiddigt, zerstért oder unbrauchbar macht, wird mit
Gefangnis, in leichten Fillen disziplinarisch bestraft. Verursacht der
Tater dagegen aus gemeiner (Gesinnung einen groBen Schaden oder
verwiistet er in Kriegszeiten aus Bosheit oder Mutwillen fremdes Eigen-
tum, so ist die Strafe Zuchthaus. Die Verwiistung von fremdem Eigen-
tum in Kriegszeiten aus Bosheit oder Mutwillen soll in allen Fillen mit
der erwihnten Strafe geahndet werden, da dem Vandalismus im Kriege
mit aller Strenge entgegengetreten werden mub.

Die Artt. 136 und 137 betreffen zwei Delikte gegen Vermogensrechte
iiberhaupt, nimlich den Betrug und die Erpressung.

Der Betrug war im alten MStG kein spezifisches Vermogensdelikt.
Nach Art. 153 war vielmehr jede zum Nachteil der Rechte eines andern
absichtlich unternommene Téuschung als Betrug zu bestrafen. Die
Benachteiligung konnte sich also auch auf andere als Vermogensrechte
beziehen. Zudem waren unter dem Titel ,,Betrug*, im unmittelbaren
AnschluB an den eigentlichen Betrugstatbestand, noch andere Ver-
gehenstatbestinde, wie die Urkundenfilschung, die Simulation von
Gebrechen, die Selbstverstimmelung, vorgenommen in der Absicht,
sich der Wehrpflicht zu entziehen, etc. aufgefiihrt.

Im neuen Gesetz ist der Betrug nun im Anschlul an die moderne
Strafrechtswissenschait reines Vermdgensdelikt geworden. Wegen Be-
truges ist nach Art. 136 zu bestrafen, wer, in der Absicht, sich oder
einen andern unrechtmiBig zu berelchern jemanden durch Vorspie-
gelung oder Unterdriickung von Tatsachen arglistig irrefithrt oder
den Irrtum eines andern arglistig beniitzt und so den Irrenden zu
einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern
am Vermogen schidigt. Das Gesetz verlangt somit fiir den Tatbestand
des Betruges eine arglistige Irrefithrung durch Vorspiegelung oder
Unterdriickung von Tatsachen und eine arglistige Beniitzung des Irr-
tums eines andern. Diese Voraussetzung kann aber schon bei einer
bloBen Liige oder einem bloBen Schweigen erfiillt sein, wenn nach
den Umsténden des konkreten Falles eine Pilicht zur Aussage der
Wahrheit bezw. zum Reden, bestand. Das Delikt ist bereits mit dem
Eintritt einer Vermdgensschéddigung vollendet. Die vom Téter beab-
sichtigte unrechtmiBige Bereicherung braucht nicht verwirklicht zu
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sein. Die Strafe ist Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefingnis. Wenn
aber der Betrug gegeniiber einem Vorgesetzten, einem Untergebenen
oder Kameraden, gegeniiber dem Quartiergeber oder einer zu dessen
Hausstand gehérenden Person begangen wird, so ist die Strafe Zucht-
haus bis zu 5 Jahren oder Gefingnis nicht unter einem Monat. Leichte
Fille sind durchweg disziplinarisch zu erledigen. Wie bei der Hehlerei
wird der Titer mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren und mit BuBle bestraft,
wenn er den Betrug gewerbsmifig betreibt. Mit Fillen von gewerbs-
mifigem Betrug werden sich die Militirgerichte allerdings selten zu
befassen haben. Nach dem alten Gesetz war der einfache Betrug gleich
dem Diebstahl zu bestrafen.

Der Erpressung (Art. 137) macht sich schuldig, wer jemanden
durch Gewalt oder schwere Drohung oder nachdem er ihn auf andere
Weise zum Widerstand unfihig gemacht hat, ndtigt, ihm oder einem
andern einen unrechtmifBigen Vermdgensvorteil zu gewihren; ferner
wer jemanden durch die Ankiindigung, er werde etwas — ob wahr
oder unwahr — bekannt machen, anzeigen oder verraten, was ihm
oder einer ihm nahestehenden Person nachteilig ist, veranlaBt, sein
Schweigen durch Vermogensleistungen zu erkaufen (Chantage). Zur
Vollendung des Deliktes geniigt die Notigung; eine Vermogensver-
schiebung zugunsten des Nétigers braucht nicht schon erfolgt zu sein.
Die Strafe der Erpressung ist Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefiangnis.
Wird die Erpressung aber gewerbsmifiig betrieben oder gegen die
nidmliche Person fortgesetzt veriibt, so ist der Téter mit Zuchthaus bis
zu 10 Jahren und mit BuBle zu bestrafen.

Wihrend beim Betrug das Mittel zur Erreichung des beabsichtigten
Zweckes die T'duschung ist, ist es bei der Erpressung in erster Linie die
Gewalt oder die Drohung.

Die Erpressung ist, wie iibrigens auch der Raub, nicht ein reines
Vermogensdelikt, sondern sie richtet sich auch gegen die personliche
Freiheit.

Die in den letzten drei Artikeln dieses Abschnittes behandelten
Delikte, nimlich die Marode, die Pliinderung und den Kriegsraub,
haben wir bereits erwéhnt. Wir haben auch ausgefithrt, warum diese
Delikte im Abschnitt betr. Verbrechen oder Vergehen gegen das Ver-
mogen Aufnahme gefunden haben.

Die in den drei erwéhnten Artikeln umschriebenen Tatbestinde sind
in erster Linie Delikte gegen das Vermogen. Es sind aber Delikte be-
sonderer Art, die nur in Kriegszeiten und z.T. im aktiven Dienst be-
gangen werden konnen. Entsprechende Bestimmungen finden sich im
Entwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch nicht vor.

Die als Marode bezeichnete Handlung (Art. 138) begeht, wer in
Kriegszeiten oder im aktiven Dienst eigenméchtig und ohne geniigende
Rechtfertigung Nahrungsmittel, Kleidungsstiicke und andere Gegen-
stiinde wegnimmt, um sie zu gebrauchen. Der Tatbestand der Marode
ist somit demjenigen des Diebstahls dhnlich; er geht aber iiber diesen
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hinaus, indem die Absicht auf unrechtméiflige Bereicherung nicht er-
forderlich ist, sondern schon die blofe Wegnahme zum Zwecke des Ge-
brauches geniigt, um Bestrafung eintreten zu lassen. Die Bestimmung hat
die Fille im Auge, wo ein Soldat im Kriege oder im aktiven Dienst eigen-
michtig und ohne geniigende Rechtfertigung Gegenstinde ,,requiriert*.
Eigentliche Requisitionen, die fiir die Bediirfnisse des Heeres ange-
ordnet werden, fallen natiirlich nicht unter die Bestimmung. Erfolgt
die Wegnahme der Gegenstinde unter Ausiibung eines Druckes auf die
Bevolkerung, so kommt die Bestimmung iiber Notigung (Art. 150,
s. unten) zur Anwendung. Ebenso kommen andere Bestimmungen,
und zwar je nach dem konkreten Fall diejenige iiber Diebstahl (Art.
129), Raub (Art. 130), Erpressung (Art. 137) oder Pliinderung (Art. 139)
zur Anwendung, wenn die Wegnahme in Bereicherungsabsicht geschieht.
Das Delikt der Marode kann seiner Natur nach nur von Militérpersonen
begangen werden. Es wird mit Gefdngnis, in leichten Féllen diszipli-
narisch bestraft.

Pliinderung begeht nach Art. 139, wer in Kriegszeiten oder im
aktiven Dienst pliindert, insbesondere in Kriegszeiten unter Beniitzung
des Kriegsschreckens fremdes Gut wegnimmt oder jemandem ab-
notigt oder Gewalt an fremdem Gute veriibt. Die Strafe der Pliinderung
ist Zuchthaus oder Gefdngnis nicht unter 2 Monaten. Die gleiche Strafe
trifft den Vorgesetzten, der seinen Untergebenen die Pliinderung er-
laubt oder gegen die Pliinderung nicht einschreitet. Das Delikt wird .
als ein ausgezeichnetes mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft,
wenn der Téter bei der Pliinderung Gewalt an einer Person veriibt,
sie mit einer gegenwirtigen Gefahr fiir Leib oder Leben bedroht oder
in anderer Weise zum Widerstand unfahig macht. Stirbt das Opfer
infolge der Gewaltanwendung und konnte der Tater diesen Erfolg
voraussehen, oder handelt er gegen eine Person mit besonderer Grau-
samkeit, so kann in Kregszeiten auf Todesstrafe erkannt werden.
Der Art. 139 enthilt die Tatbestinde des Diebstahls, der Erpressung
und des Raubes. Die besondern Umstinde, unter denen die Delikte
begangen werden, haben aber dazu gefiihrt, sie im Gesetz besonders
zu erwihnen und fiir sie besondere, schwerere Strafen vorzusehen. Die
Besonderheit dieser Delikte liegt namentlich darin, daf der Téter
sich den Kriegsschrecken zunutze macht, und daB seine Handlung,
wenn er Militdrperson ist, neben dem Angriff auf fremdes Vermégen,
auch einen schweren Verstol gegen die militérische Zucht und Ordnung
darstellt.

Die Pliinderung kann auch von einer einzelnen Person begangen
werden. :

Wer sich auf dem Schlachtfelde in diebischer Absicht an einem
Toten, Verwundeten oder Kranken vergreift, wird wegen Kriegsraubes
mit Zuchthaus bestraft. Auf Todesstrafe kann erkannt werden, wenn
der Téter gegen einen Verwundeten oder Kranken Gewalt veriibt oder
emnen Toten verstiimmelt.



— 324 —

Die Bestimmungen von Artt.139 und 140 finden in Kriegszeiten
auch auf Zivilpersonen Anwendung (Art. 4 Ziff. 2).

5. Bestechung und ungetreue Geschiftsfiihrung.
(9. Abschnitt.)

Dieser Abschnitt umfaBBt vier Artikel, namlich Art. 141 Bestechung,
Art. 142 Sich bestechen lassen, Art. 143 Annahme von Geschenken
und Art. 144 Ungetreue Geschiftsfithrung.

Die Bestechungsvergehen waren im alten MStG ungeniigend
geordnet. Das neue Gesetz hat hier ebenfalls Wandel geschaffen und
eine umfassende Regelung gebracht.

Art. 141 bezieht sich auf die aktive Bestechung. Diese begeht, wer
einem Angehorigen des Heeres ein Geschenk oder einen andern Vor-
teil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen IaBt, damit er seine
Dienstpflicht verletze. Schon mit dem bloflen Anbieten oder Ver-
sprechen eines Geschenkes oder andern Vorteils ist somit der unter
Strafe gestellte Tatbestand des Gesetzes erfiillt. Dagegen ist allerdings
. notig, dall-das Anbieten oder Versprechen in der Absicht erfolgt, daB3
der betreffende Angehorige des Heeres seine Dienstpflicht verletze.
In der Regel wird der Téiter dabei seinen eigenen Vorteil oder die Schi-
digung eines Dritten im Auge haben; das Motiv ist indessen unerheblich.
Ebenso ist unerheblich, ob die Anregung zur Bestechung vom Ange-
hérigen des Heeres oder vom Dritten ausging. Wer ein Geschenk oder
einen andern Vorteil erst nmack vollzogener Dienstpflichtverletzung
anbietet, gibt etc., ist nach Art. 141 nicht strafbar, wenn damit nicht
etws die Absicht verbunden ist, den Angehdorigen des Heeres zu weitern
. Dienstpflichtverletzungen zu bewegen; wohl aber kann derjenige,
der ein solches Geschenk oder einen andern Vorteil annimmt oder
sich versprechen 1aBt, nach Art. 142 bestraft werden (s. unten)..Das
Delikt, das sich gegen die militéirische Ordnung und Sicherheit richtet,
wird mit Gefingnis und eventuell mit Bulle bestraft. In leichten Fillen
kann disziplinarische Bestrafung erfolgen. Die Bestimmung findet
in Zeiten aktiven Dienstes und in Kriegszeiten auch auf Zlvﬂpersonen
Anwendung.

Das Gegenstiick der aktiven Bestechung ist die passive Bestechung
oder das Sichbestechenlassen. Nach Art. 142 ist mit Zuchthaus bis
zu 5 Jahren oder mit Gefdngnis verbunden mit Bufle zu bestrafen,
wer fiir eine Handlung, die eine Verletzung seiner militérischen oder
amtlichen Pflichten enthélt, ein Geschenk oder einen andern ihm
nicht gebiibrenden Vorteil fordert,- annimmt oder sich versprechen
laBt. Hat der Titer infolge der Bestechung tatsichlich eine milité-
rische oder amtliche Pflicht verletzt, so 1st die Strafe Zuchthaus bis
zu 10 Jahren oder Gefingnis nicht unter 1 Monat. Aullerdem ist er
in diesem Falle wegen der. Dienst- oder Amtspflichtverletzung zu
bestrafen (Realkonkurrenz, Art. 49). Sowohl nach der Entstehung alsauch
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nach dem Wortlaut und Sinn des Artikels ist das Annehmen, Fordern
oder Sichversprechenlassen von Geschenken oder andern Vorteilen
auch dann strafbar, wenn es nach vollzogener Dienst- oder Amtspflicht-
verletzung erfolgt.

Die passive Bestechung stellt suniichst eine MiBachtung der mili-
tarischen Pflichten dar; sie ist aber auch, da ihr als Motiv die Gewinn-
sucht zugrunde hegt, mit den Vermﬁgensdelikten verwandt.

Nicht passive Bestechung im eigentlichen Sinn ist der in Art. 143
umschriebene leichtere Tatbestand. Wer fiir eine kiinftege, nicht pflicht-
widrige dienstliche oder amtliche Handlung ein Geschenk oder einen
andern ithm nicht gebiihrenden Vorteil fordert, annimmt oder sich
versprechen liaBt, ferner wer von Iseferanten fiir Heeresbediirfnisse
ein Geschenk oder einen andern thm nicht gebiithrenden Vorteil fordert,
annimmt oder sich versprechen 1&8t, wird mit Gefingnis, in leichten
Fillen disziplinarisch bestraft. Die Aufnahme einer solchen Bestimmung
in das Gesetz erscheint als gerechtfertigt, denn ,wer fiir derartige
Schmier- und Trinkgelder die Hand offnet, ist lefcht auch der eigent-
lichen Bestechung zuginglich” (Botschaft des Bundesrates). Was
die (eschenke von Lieferanten fiir Heeresbediirfnisse anbelangt, so
ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, daB3 nicht nur die Annahme von
Geschenken vor, sondern auch nach vollzogener Lieferung strafbar ist.

Wegen ungetreuer Geschdftsfiihrung ist nach Art. 144 mit Gefing-
nis zu bestrafen, wer bei Besorgung der militérischen Verwaltung,
insbesondere bei der Berechnung, Austeilung oder sonstigen Verwen-
dung von Sold, Lebens- oder Futtermitteln, Munition oder andern
Gegenstinden des militdrischen Bedarfes, die ithm anvertrauten In-
teressen schidigt. Handelt der Téter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe
Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefingnis, verbunden mit BuBe. Leichte
Fille sind disziplinarisch zu erledigen. Der Tatbestand des Art. 144
ist gegeniiber demjenigen der Veruntreuung (Art. 131) allgemeiner,
indem schon die bloBe Schadigung der anvertrauten Interessen bei
der Besorgung der militirischen Verwaltung geniigt, um Bestrafung
emtreten zu lassen. Bereicherungsabsicht braucht nicht nachgewiesen
zu werden. Ist dagegen im konkreten Fall der Tatbestand des Art. 131
betreffend Veruntreuung gegeben, so kommt diese Bestimmung und
die darin vorgesehene Strafe zur Anwendung. Nach dem alten Gesetz
waren derartige Fille als Dienstverletzung gemaB Art. 70 zu bestrafen.
Art. 144 gilt in Zeiten aktiven Dienstes und in Kriegszeiten auch fiir
Zivilpersonen, die zur Besorgung von militérischen Verwaltungs-
geschéaften beigezogen werden.

Der Tatbestand der ungetreuen Geschéftsfithrung stellt eine
Verletzung der militdrischen Pflichten dar, womit eine Schiadigung
fremder Vermogensinteressen verbunden ist. Die Aufnahme der Be-
stimmung in das Gesetz wurde fiir notig befunden weil es Fille geben
kann, die mit andern Gesetzesbestimmungen nicht geniigend erfallt
werden konnen.
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6. Ehrverletzungen.
(10. Abschnitt.)

Dieser Abschnitt umfalt die Bestimmungen iiber Verleumdung
(Art. 145), iible Nachrede (Art. 146) und Beschimpfung (Art. 148).
Im Entwurf von Prof. Hafter fanden sich diese Bestimmungen nicht
vor; deren Aufnahme ist erst nachher in der Expertenkommission
angeregt worden, die den Gesetzesentwurf zu beraten hatte. In den
eidgendssischen Réten wurde dann auch dariiber diskutiert, ob die
Aufnahme solcher Bestimmungen in das MStG angezeigt sei oder
nicht. Schlieflich ist aber die Ansicht der Expertenkommission und
des Bundesrates, die die Frage bejaht hatten, durchgedrungen.

Auch die Ehrverletzungen sind nach dem Gesetz durchweg Offi-
zialdelikte, d. h. sie sind von Amtes wegen und nicht erst auf Straf-
antrag hin zu verfolgen. Die Frage der Ausgestaltung dieser Delikte
zu Antragsdelikten, entgegen dem im MStG sonst iiberall befolgten
Grundsatz, wurde ebenfalls diskutiert, dann aber, wohl mit Recht,
verneint.

Verleumdung im Sinne von Art. 145 begeht, wer jemanden wider
besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens
oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schédigen,
beschuldigt oder verdichtigt, ferner wer eine solche Beschuldigung
oder Verdichtigung wider besseres Wissen verbreitet. Die Strafe ist
Gefangnis. Ist der Tater dagegen planmdifig darauf ausgegangen,
den guten Ruf einer Person zu untergraben, so kann auf Zuchthaus
bis zu 5 Jahren erkannt werden. Diese schwerere Strafandrohung
soll nur auf die schwersten Fille der Verleumdung Anwendung finden.
Wenn die Handlung des Téaters eine besonders gemeine Gesinnung
offenbart, wenn er planméiBig, systematisch und hartnickig darauf
ausgegangen ist, durch wiederholte Verleumdungen den guten Ruf
einer andern Person zu untergraben und sie moralisch zu ruinieren,
so ist diese schwerere Strafe durchaus gerechtfertigt.

Wird eine solche Beschuldigung oder Verdachtigung, die nicht
der Wahrheit entspricht, leichifertig erhoben oder verbreitet, so liegt
iible Nachrede nach Art. 146 vor, die mit Gefingnis bis zu 6 Monaten,
in leichten Fallen disziplinarisch bestraft wird. Zieht der Tater das,
was er gesagt hat, vor dem Richter zuriick, so kann er milder bestraft
oder ganz von Strafe befreit werden. Der Richter hat dem Verletzten
iiber den Riickzug eine Urkunde auszustellen. Disziplinarische Be-
strafung ist auch fiir den Fall vorgesehen, wo die Beschuldigung oder
Verdichtigung zwar der Wahrheit entspricht, sie aber ohne begriin-
dete Veranlassung, nur um der betr. Person Uebles vorzuwerfen, erfolgt.

Der miindlichen Verleumdung und Nachrede ist die AeuBerung
durch Schrift, Bild, Gebdrde oder durch andere Mittel gleichgestellt.

Beschimpfung endlich begeht nach Art. 148, wer jemanden in
anderer als der erwihnten Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebirde
oder Titlichkeiten in seiner Ehre angreift. Die Beschimpfung wird
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mit Geféngnis bis zu 3 Monaten bestraft. Richtet sie sich aber gegen
einen Vorgesetzten oder Hoheren, gegen eine militirische Wache,
gegen einen Untergebenen oder im Range Nachstehenden, so ist die
Strafe Gefingnis bis zu 3 Jahren. Leichte Fille sind disziplinarisch
zu erledigen. Hat der Beschimpfte durch sein ungebiihrliches Ver-
halten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlall gegeben, so kann
der Richter den Titer von Strafe befreien. Ebenso kann der Richter,
wenn die Beschimpfung unmittelbar mit einer andern Beschimpfung
oder mit einer T#tlichkeit erwidert worden ist, einen oder beide Téter
von Strafe befreien. Da es sich bei der Beschimpfung nach Art. 148
im allgemeinen um keine schweren Fille handelt, ist die Verjahrungs-
frist fir die Strafverfolgung auf 6 Monate herabgesetzt worden.

Ehrverletzung ist auch dann gegeben und nach den erwihnten
Bestimmungen zu bestrafen, wenn sie sich gegen ein Kollektivganzes,
z. B. gegen die Offiziere einer Kompagnie oder einer Batterie, richtet,
sofern einzelne Personen erkennbar bezeichnet sind.

Fiir Ehrverletzungen, die durch das Mittel der Presse begangen
werden, ist der Grundsatz der sogenannten stufenweisen Verantwort-
lichkeit, wie er in vielen biirgerlichen Strafgesetzen und auch im Ent-
wurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch enthalten ist, auch
im neuen MStG nicht vorgesehen. Es gelten daher auch fiir solche Fille
die gewchnlichen Bestimmungen im Allgemeinen Teil des Gesetzes
und es konnen zur Ermittlung der Titer, d. h. des Verfassers und
Mitbeteiligter, wie in andern Fillen, alle prozessual zuliBigen Zwangs-
mittel angewendet werden.

Auch Zivilpersonen, die sich in Kriegszeiten und in Zeiten aktiven
Dienstes einer Ehrverletzung gegeniiber einer im Dienste befindlichen
Person mit Bezug auf ihre dienstliche Stellung oder Titigkeit schuldig
machen, oder die in solchen Zeiten eine Militérperson dffentlich be-
schlmpfen (Art. 101), unterstehen dem Militarstrafrecht und der Mili-
tiarstrafgerichtsbarkeit (Art. 3 Ziff. 1). Ehrverletzungen anderer Art,
die von Zivilpersonen in Kriegszeiten oder in Zeiten aktiven Dienstes
gegeniiber Militirpersonen begangen werden, sowie Ehrverletzungen
wrgendwelcher Art, die sich Zivilpersonen gegenuber Militdrpersonen
in Friedenszeiten zuschulden kommen lassen, sind dagegen nach biir-
gerlichem Strafrecht durch die biirgerlichen Gerichte zu beurteilen.?)

7. Verbrechen oder Vergehen gegen die Freihed.
(1i. Abschnitt.)

Die Bestimmungen dieses Abschnittes bezwecken den Schutz
der individuellen Freiheit des einzelnen gegen Angriffe durch Private.
Der Abschnitt umfallt lediglich 4 Artikel, ndmlich: Art. 149 Drohung,
Art. 150 Notigung, Art. 151 Freiheitsberaubung und Art. 152 Haus-
friedensbruch. Die im Entwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetz-
buch enthaltenen Tatbestinde der Entfiihrung eines Willenlosen oder

2) 8. 0. Note 1). — Redaktion.
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Wehrlosen und der Entfithrung eines Kindes finden sich im MStG

nicht vor.

Nach Art. 149 wird mit Gefingnis bestraft, wer jemanden durch
schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt. Die Drohung
allein geniigt, um den Tatbestand zu erfiillen, sofern sie die er-
wihnte Wirkung hat. Sie mull aber eine schwere sein. Ob diese Vor-
aussetzung im konkreten Fall gegeben ist, ist vom Richter unter Wiir-
digung aller Umsténde zu entscheiden. Die Drohung kann einen Angriff
auf Leib und Leben, auf die Ehre, auf den Kredit etc. in Aussicht
stellen. In der Regel wird sie sich auf ein Verbrechen beziehen. Der
Ausdruck ,,Drohung von Verbrechen®, der sich in vielen Strafgesetz-
biichern vorfindet — s. z. B. altes MStG Art. 1656 —, wurde aber ab-
sichtlich nicht verwendet, weil die Drohung nicht den Tatbestand
eines bestimmten Verbrechens genau zu bezeichnen braucht. Eine
Drohung kann oft umsomehr beéngstigen, je unbestimmter sie ist.

Die Bedrohung eines Vorgesetzten oder Untergebenen ist ein rein
militirisches Delikt, das nach Art. 62 bezw. nach Art. 71 zu bestrafen ist.

Die Drohung wird in der Theorie als ein Delikt gegen den sub-
- jektiven Rechtsirieden angesehen. Da die Stérung dieses Rechtsfriedens
aber meistens auch die Willenbetatigung der betr. Person tatséchlich
beeinflult oder doch beeinflussen kann, so hat man das Delikt in diesem
Abschnitt eingereiht.

Nitigung begeht nach Art. 150, wer jemanden durch Gewalt
oder schwere Drohung oder nachdem er ihn auf andere Weise zum
- Widerstand unfihig gemacht hat, nétigt, etwas zu tun, zu unterlassen
oder zu dulden.

Wesentlich ist diesem Tatbestand, dal jemand durch die erw.
Mittel zu einem bestimmien Verhalten veranlaBt wird, zu dem er sich
ohne die Anwendung dieser Mittel nicht entschlossen hitte. Der Vor-
satz des Téters war also darauf gerichtet, ein bestimmtes Verhalten
der betreffenden Person — etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dul-
den — durch Gewalt oder schwere Drohung zu erzwingen. Diese all-
gemeine Bestimmung findet jedoch nur insoweit Anwendung, als das
Gesetz nicht mit Riicksicht auf die besondere Richtung des erzwungenen
Verhaltens besondere Tatbestinde aufgestellt bat. Das ist z. B. der
Fall, wenn das erzwungene Verhalten besteht: in der Gewidhrung eines
unrechtmiBigen Vermogensvorteiles (Erpressung Art. 137), in der -
Duldung des aullerehelichen Beischlafes (Notzucht Art. 153), in der
Duldung oder Vornahme anderer unziichtiger Handlungen (Art. 154).

Der Tatbestand der Nétigung ist natiirlich dann nicht gegeben,
wenn die Anwendung von Gewalt oder schwerer Drohung nicht rechts-
widrig ist, z. B. wenn sie erfolgt um in Zeiten aktiven Dienstes den
notwendigen Gehorsam zu erzwingen (Art. 26 Ziff. 3), um jemanden
von der Begehung eines Verbrechens abzuhalten ete. :

Die Notigung wird mit Gefiangnis bestraft. Leichte KFille sowohl
nach Art. 150 als auch nach Art. 149 sind disziplinarisch zu bestrafen.
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Wer jemanden unrechtmiBig festnimmt oder gefangen hilt oder
jemandem in anderer Weise unrechtméissig die Freiheit entzieht, macht sich
der Freiheutsberaubung nach Art. 151 schuldig und ist mit Gefingnis zu be-
strafen. Ausgezeichnet 1st die Freiheitsberaubung, wenn sie geschieht,
um die betreffende Person zur Unzucht zu' miflbrauchen oder der
Unzucht zu iiberliefern. Nicht notig ist, daB dieser Zweck auch er-
reicht wurde; das Delkt ist vielmehr mit der Freiheitsberaubung
vollendet. Ist die der Freiheit beraubte Person nachher tatsichlich
zur Unzucht miBbraucht oder der Unzucht iiberliefert worden, so hat
Bestraiung auch hiefiir zu erfolgen (Realkonkuirenz, Art. 45). Ferner
ist die Freiheitsheraubung eine ausgezeichnete, wenn die betreffende
Person grausam behandelt wird oder wenn die Freiheitsheraubung
mehr als einen Monat gedauert hat. Die ausgezeichnete Freiheits-
beraubung wird mit Zuchthaus bestraft.

Die Freiheitsberaubung ist indessen grundsétzlich nur dann straf-
bar, wenn sie unrechtmifig erfolgt. Diese Voraussetzung ist z. B. bei
der vorliufigen Festnahme eines auf frischer Tat ertappten Verbre-
chers nicht gegeben. Ebenso fillt natiirlich die Einsperrung eines
Soldaten nach Ausfallung einer Arreststrafe nicht unter die Bestimmung.

Derletzte Artikel des Abschnittes (152) betrifft den Hausfriedensbruch.
Wer in ein Haus, in eine Wohnung, in einen abgeschlossenen Raum
eines Hauses oder in einen unmttelbar zu einem Hause gehérenden
Platz, Hof oder Garten oder in einen Werkplatz unrechtmaBig ein-
dringt oder trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu ent-
fernen, darin verweilt, wird mit Geféngnis, in leichten Fillen diszi-
plinarisch bestraft.

8. Verbrechen oder Vergehen gegen die Sittlichkeit.
(12. Abschnitt.)

Von den Verbrechen oder Vergehen gegen die Sittlichkeit sind in
das MStG aufgenommen worden: Notzucht (Art. 153), Notigung (Art.
154), Schiandung (Art. 155), Unzucht mit Kindern (Art. 156), Wider-
natiirliche Unzucht (Art. 157) und 6ffentliche unziichtige Handlungen
(Art. 159). Eine Reihe weiterer Delikte gegen die Sittlichkeit haben
im MStG keine Aufnahme gefunden.

Notzucht (Art. 153) begeht, wer eine Frau durch Gewalt oder schwere
Drohung zur Duldung des auBlerehelichen Beischlafes zwingt. Die Strafe
der Notzucht ist Zuchthaus. Die Notzucht ist qualifizeert und mit
Zuchthaus nicht unter 3 Jahren zu bestrafen, wenn der Tater mit einer
Frau den aullerehelichen Beischlaf vollzieht, nachdem er sie zu diesem
Zweck bewulltlos oder zum Widerstand unfihig gemacht hat.

Mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefingnis wird ferner
nach Art. 154 bestraft, wer eine Person durch Gewalt oder schwere
Drohung oder nachdem er sie auf andere Weise zum Widerstand un-
fahig gemacht hat, zur Duldung oder zur Vornahme einer andern un-
ziichtigen Handlung zwingt. Opfer des Angriffes kann jede Person,
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Mann oder Frau sein. Durch diese Bestimmung wird auch der Zwang
zur Duldung oder zur Vornahme widernatiirlicher unziichtiger Hand-
lungen unter Strafe gestellt.

Wihrend diesen Fillen die Anwendung von Gewalt, Drohung etc.
eigentiimlich ist, betreffen die folgenden Artikel Fille,in denen der auBier-
eheliche Beischlaf und die Vornahme unziichtiger Handlungen grund-
satzlich schon fiir sich allein, also ohne dafl Gewalt oder Drohung hin-
zukommen muf}, unter Strafe gestellt sind.

Als solchen Fall erwahnt der Art. 155 einmal die Vollziehung des
aullerehelichen Beischlafes mit einer blddsinnigen oder geisteskranken
oder mit einer bewuBtlosen oder zum Widerstand unfahigen Frau, in
Kenntnis ihres Zustandes. Das ist das Delikt der Schindung, das mt
Zuchthaus bestraft wird. Wegen Schéndung ist aber auch zu bestrafen,
wer mit einer Person, die sich im erwihnten Zustand befindet, in Kennt-
nis dieses Zustandes, andere unziichtige Handlungen vornimmt (Art.
155 Abs. 2). Die Strafe ist in diesem Falle Zuchthaus bis zu 5 Jahren
oder Gefiangni

Hat indessen die zum Widerstand unfihige Frau ihr Einverstindnis
zum Ausdruck gebracht oder die bewuBitlose Frau vor dem Eintritt
des Schwichezustandes ihre Zustimmung erteilt, so liegt ein Ver-
brechen nicht vor, da das Gesetz in diesen Fillen nur die geschlechtliche
Freiheit schiitzen will. Handelt es sich dagegen um widernatiirliche
Unzucht, so hat auch dann, wenn der Wehrlose oder Bewufltlose zu-
gestimmt hat, Bestrafung zu erfolgen, aber nicht nach Art. 155 Abs. 2,
sondern nach Art. 157 (s. unten), und zwar sind nach diesem Artikel
beide zu bestrafen, sofern sie dem Milhtarstrafrecht unterstehen. Bei
Blodsinnigen oder Geisteskranken ist die Zustimmung ohne Bedeutung,
da ihnen die Féhigkeit verniinftiger WillensentschlieBung abgeht. Selbst
wenn Aufforderung ihrerseits zur Vornahme der Handlung erfolgt ist,
hat Bestrafung einzutreten.

Ferner gehort zu den genannten Fillen die Vornahme unziichtiger
Handlungen mit Kindern. Nach Art. 156 wird mit Zuchthaus bestraft,
wer ein Kind unter sechzehn Jahren zum Beischlaf oder zu einer dhn-
lichen Handlung miBbraucht. Sodann wird mit Zuchthaus bis zu 5
Jahren oder mit Geféngnis nicht unter 1 Monat bestraft, wer mit einem
Kinde unter sechzehn Jahren eine andere unziichtige Handlung vor-
nimmt, wer ein solches Kind zu einer unziichtigen Handlung verleitet,
oder wer eine unziichtige Handlung vor einem solchen Kinde vor-
nimmt. Indessen kommt die Bestimmung des Art. 156 auch auf Fille
zur Anwendung, wo ein Kind durch Drohung oder Gewalt zum Bei-
- schlaf oder zu einer dhnlichen Handlung oder zu andern unziichtigen
Handlungen gezwungen wird. Anderseits ist die Zustimmung und sogar
die Aufforderung des Kindes, eine solche Handlung vorzunehmen,
natiirlich unerheblich. Strafbar ist nur die vorsitzliche Begehung.
Befand sich der Titer iiber das Alter des Kindes im Irrtum, so kommt
die Bestimmung des Art. 16 iiber Tatsachenirrtum zur Anwendung.
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Der Art. 157 bezieht sich auf die Falle der widernatiirlichen Unzucht,
bei denen, gleich wie bei den soeben genannten, Bestrafung zu erfolgen
hat, ohne dal} die Anwendung von Gewalt oder Drohung erforderlich 1st.
Der Artikel war im Entwurf des Bundesrates nicht enthalten. Die
exdgenossischen Réate haben dann aber, in Uebereinstimmung mit
Prof. Hafter, dem Verfasser des Vorentwurfes, die Aufnahme des
Artikels 1m militdrischen Interesse fiir nétig gefunden. Der Artikel
1st zudem, gegeniiber der Fassung des analogen Artikels im Entwurf
zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch, wesentlich erginzt worden.
Nach dem letztgenannten Eantwurf ist die widernatiirliche Unzucht nur
in bestimmten Fallen strafbar, wihrend Art. 157 des MStG im Interesse
der militdrischen Ordnung Bestrafung schlechthin vorsieht. Darnach
wird mit Gefangnis, in leichten Féllen disziplinarisch. bestraft, wer mit
einer Person gleichen Geschlechtes eine unziichtige Handlung vor-
nimmt. Die Strafe ist Gefangms nicht unter 1 Monat, wenn die wider-
natiirliche unziichtige Handlung mit einer unmiindigen Person im
Alter von mehr als sechzehn Jahren vorgenommen wird. Hat die be-
treffende unmiindige Person das Alter von sechzehn Jahren noch nicht
erreicht, so kommt die Bestimmung von Art. 156 iiber die Unzucht
mit Kindern zur Anwendung. Die gleiche Strafe trifft ferner den-
jenigen, der von einer Person gleichen Geschlechtes, ohne Riicksicht
auf das Alter, durch MiBbrauch ihrer Notlage oder ihrer durch ein
Amts- oder Dienstverhiltnis oder auf Zhnliche Weise, insbesondere
durch die militdrische Stellung, begriindeten Abhéangigkeit die Duldung
oder die Vornahme unziichtiger Handlungen erlangt, und endlich
denjenigen, der gewerbsmiBig mit Personen gleichen Geschlechtes un-
ziichtige Handlungen veriibt. Im Entwurf des Bundesrates zu einem
Schweizerischen Strafgesetzbuch sind im wesentlichen nur die drei
letztgenannten Fille unter Strafe gestellt.

Fir alle Delikte gegen die Sittlichkeit gilt sodann die allge-
meine Bestimmung in Art. 158, wonach auf Zuchthaus nicht unter
5 Jahren zu erkennen ist, wenn die Person infolge der Tat stirbt und der
Téater diese Folge voraussehen konnte. Wird die Gesundheit der Person
infolge der Tat schwer geschidigt und konnte der Titer diesen Erfolg
voraussehen oder handelt er unter Veriibung von Grausamkeit, so
18t die Strafe Zuchthaus nicht unter 3 Jahren. Hat indessen die ge-
schlechtliche Erregung die Mordlust ausgelost und der Téater dann
das Opfer vorsatzlich getotet, so ist er nach Art. 116 mit lebensléing-
lichem Zuchthaus, in Kriegszeiten mit dem Tode, zu bestrafen.

Der letzte Artikel des Abschnittes (159) betrifft unziichtige Hand-
lungen, die, auch wenn sie an sich nicht strafbar wiren, durch vor-
sitzliche offentliche Begehung strafbar werden, weil sie das Scham-
gefiihl verletzen. Hat jemand eines der oben genannten Delikte gegen
die Sittlichkeit 6ffentlich begangen, so liegt Idealkonkurrenz vor und
der Richter hat nach Art. 49 des Gesetzes die fiir das betreffende Delikt
in Betracht kommende Strafe angemessen zu erhéhen. Die 6ffentliche
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Begehung einer unziichtigen Handlung wird fiir sich allein, d. h. wenn
die betrefiende Handlung nicht strafbar ist, sofern sie nicht offent-
lich begangen wird, mit Gefingnis, in leichten Fillen disziplinarisch be-
straft. Oeffentlich ist die Handlung dann begangen, wenn eine unbe-
stimmte Anzahl von Drittpersonen die Moglichkeit gehabt hat, sie
wahrzunehmen.

9. Gemewngefihrliche Verbrechen oder Vergehen.
(13. Abschnitt.)

Dieser Abschnitt umfaflt 12 Artikel mit folgenden Marginalien:
Brandstiftung . (Art. 160), Verursachung einer Explosion (Art. 161),
(teféhrdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer
Absicht (Art. 162), Herstellen, Verbergen und Weiterschaffen von
Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 163), Gefahrdung durch Spreng-
stoffe und giftige Gase ohne verbrecherische Absicht (Art. 164), Ver-
ursachung einer Ueberschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 165),
Beschiadigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutz-
vorrichtungen (Art. 166), Verbreiten gemeingeféhrlicher Krankheiten
(Art. 167), Verbreiten einer Viehseuche (Art. 168), Verunreinigung des
Trinkwassers (Art. 169), Storung des Eisenbahnverkehrs (Art. 170) und
Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen (Art. 171).

Die Bestimmungen dieses Abschnittes haben, wie die oben sub
3. und 4. behandelten, den Schutz von Leib und Leben, Gesundheit
und Vermégen zum Zweck. Die hier in Frage stehenden Delikte unter-
scheiden sich aber von den bereits behandelten, die den Schutz der
gleichen Rechtsgiiter bezwecken, durch die Gemeingefihrlichkeit, die
ihnen eigen ist.

Die Tatbestinde sind mit einigen Ab@nderungen aus dem Ent-
wurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch in das MStG heriiber-
genommen worden. Es geschah dies aus der Erwégung heraus, daf die
erwihnten gemeingefihrlichen Delikte im militdrischen Leben, nament-
lich in Kriegszeiten, schwerwiegende Folgen haben kénnen, und da8 es
daher gerechtfertigt ist, die militirrechtliche Verfolgung und Beur-
teilung dieser Delikte zu ermdglichen.

Wenn Zivilpersonen sich in Kriegszeiten der Brandstiftung, der
Verursachung einer Explosion, der Gefihrdung durch Sprengstoffe,
der Verursachung einer Ueberschwemmung oder eines Einsturzes
schuldig machen, so unterstehen sie dem Militérstrafrecht und der
militirischen Gerichtsbarkeit ebenfalls, sofern sie dabei dem Heere
dienende Sachen zerstoren (Art. 4 Ziff. 2).

Brandstiftung liegt nach Art. 160 vor, wenn jemand vorsitzlich
oder fahrlissig eine Feuersbrunst verursacht. Feuersbrunst im Sinne des
(Yesetzes ist ein Schadenfeuer in einem solchen Umfang, daB der einzelne
es nicht mehr in der Gewalt hat. Das Delikt der Brandstiftung ist also
erst mit dem Eintritt dieser Tatsache, d. h. mit der Gefahr der Weiter-
verbreitung des Feuers erfiillt. Ist diese Gefahr noch nicht vorhanden,
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so liegt nur Versuch vor, der in Verbindung mit Art. 19 zu bestrafen ist.
Tritt der Téter dagegen aus eigenem Antrieb vom Versuch zuriick, 16scht
er also z. B. das Feuer, solange er es noch in der Gewalt hat, wieder
aus, so ist er nach Art. 21 straffrei. Da der Gesetzgeber in erster Linie
der durch die Verursachung einer Feuersbrunst entstehenden Gemein-
gefahr entgegentreten will, ist die Brandstiftung an eigener Sache
in gleicher Weise zu bestrafen wie die Brandstiftung an fremder Sache.
Die Strafe der vorsatzlichen Brandstiftung ist Zuchthaus von 1—15
Jahren.

Das Delikt 1st ein ausgezeichnetes and mit Zuchthaus nicht unter
3 Jahren zu bestrafen, wenn der Téater durch die Brandstiftung wissent-
lich Leib und Leben von Menschen in Gefahr bringt, oder wenn er in
Kriegszeiten dem Heere dienende Sachen zerstort. Anderseits kann
auf Gefangnis erkannt werden, wenn nur ein geringer Schaden ent-
standen 1ist.

Ber der Brandstiftung ist der Vorsatz des Taters auf Sachbe-
schidigung gerichtet, deren Ausfithrung eine Gemeingefahr zur Folge hat.
(veht der Vorsatz des Téters auf Vernichtung von Menschenleben durch
das Mittel des Feuers, so kommt die Bestimmung von Art. 116 betr.
Mord, evt. — wenn der beabsichtigte Krfolg nicht eingetreten ist —
in Verbindung mit Art. 19 (Versuch), zur Anwendung.

Die fahrldssige Brandstiftung ist mit Geféngnis, in leichten Fillen
disziplinarisch zu bestrafen.

Wie die vorsdtzliche Brandstiftung wird auch die vorsitzliche
Verursachung einer Explosion von Gas, Benzin, Petroleum oder &hn-
lichen Stoifen (Art. 161), die vorsitzliche Verursachung einer Ueber-
schwemmung oder des Einsturzes eines Bauwerkes oder von Erd- oder
Felsmassen (Art. 165) sowie die vorsitzliche Zerstérung oder Be-
schadigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvor-
richtungen gegen Naturereignisse (Art. 166) mit Zuchthaus bestraft,
wenn dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes
Eigentum in Gefahr gebracht wird. Ist nur ein geringer Schaden ent-
standen, so kann, gleich wie bei der Brandstiftung, auf Gefingnis erkannt
werden. Nicht die Delikte nach den soeben genannten Artikeln, sondern
das Delikt der Sachbeschidigung ist gegeben, wenn eine Gef'alhrdung von
Leib und Leben von Menschen oder fremdem Eigentum nicht vorliegt.
Dagegen hat wiederum Bestrafung nach Art. 161, bezw. nach Art. 165,
zu erfolgen, und zwar mit mindestens 3 Jahren Zuchthaus, wenn der
Téter in Kriegszeiten durch die in den beiden Artikeln erwéhnten Mittel
dem Heere dienende Sachen zerstért.

Auf fahrlissige Begehung ist Gefingnis, in leichten Fillen Dis-
ziplinarstrafe angedroht.

Die Artt. 162 und 164 betreffen die Gefahrdung von Leib und Leben
von Menschen oder fremdem Eigentum durch Sprengstoffe oder giftige
Gase. In Art. 162 ist die vorsitzliche Gefdhrdung in verbrecherischer
Absicht und in Art. 164 die vorsétzliche Gefdhrdung ohne verbrecherische
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Absicht und die fahrlissige Gefdhrdung unter Strafe gestellt. Im ersten
Fall ist die Strafe Zuchthaus oder, wenn nur Eigentum in unbedeutendem
Umfang gefihrdet ist, Gefingnis. Zerstort der Titer aber durch Spreng-
stoffe oder giftige Gase in Kriegszeiten dem Heere dienende Sachen,
so 1st auf Zuchthaus nicht unter 3 Jahren zu erkennen. Im zweiten
Fall ist die Strafe Gefingnis bis zu 5 Jahren, in leichten Fillen BubBe.

Durch Art. 162 sollen speziell die anarchistischen Verbrechen
getroffen werden.

Die Tatbestande der Artt. 162 und 164 stellen, soweit es sich nicht
um die Zerstérung von dem Heere dienenden Sachen in Kriegszeiten
handelt, Gefihrdungsdelikte dar, d.h. die Delikte sind schon mit der
Gefahrdung von Leib und Leben von Menschen oder fremdem Eigen-
tum erfiillt. Ein anderer Erfolg, Verletzungserfolg, braucht nicht ein-
getreten zu sein. So ist z. B. schon das bloBe Hinlegen einer Spreng-
bombe in einer Strafle etc., wo sie von Voriibergehenden zufilligerweise
zur Explosion gebracht werden kann, nach Art. 162 zu bestrafen. Liegt
auch ein Verletzungserfolg — Sa.chbeschédigung etc. — vor, so treten die
dafiir geltenden Bestimmungen mit den hier in Frage stehenden in Kon-
kurrenz. Geht der Vorsatz des Taters aber auf Tétung von Menschen
durch Sprengstoffe oder giftige Gase, so ist er nach Art. 116 wegen
Mordes, eventuell in Verbindung mit Art. 19, zu bestrafen.

Nach Art. 163 ist aber auch zu bestrafen wer Sprengstoffe oder
giftige Gase herstellt, die, wie er weill oder annehmen mull, zu ver-
brecherischen Zwecken bestimms sind; ferner wer Sprengstoffe giftige
(ase -oder Stoffe, die zu deren Herstellung geeignet sind, sich ver-
schafft, einem andern iibergibt, von einem andern iibernimmt, auf-
bewahrt, verbirgt oder weiterschafft, sofern er weil oder annehmen
muBl, daf sie zu verbrecherischem Gebrauche bestimmt sind, und end-
lich wer jemandem, der, wie er weill oder annehmen mulfl, einen ver-
brecherischen Gebrauch von Sprengstoffen oder giftigen Gasen plant,
zu deren Herstellung Anleitung gibt. Durch diese Bestimmungen
werden bereits Vorbereitungshandlungen und Gehilfenschaftshand-
lungen zu solchen mit Riicksicht auf ihre besondere Gefihrlichkeit,
entgegen der allgemeinen Regel, die solche Fille straflos lafit, als
selbstindige Delikte unter Strafe gestellt.

Den Schutz der dffentlichen Gesundheit bezwecken die Artt. 167
bis 169. In Artt. 167 und 168 wird die vorsatzliche und fahrlissige Ver-
breitung einer geféhrlichen iibertragbaren menschlichen Krankheit
oder einer Seuche unter Haustieren und in Art. 169 die vorsitzliche
und fahrldssige Verunreinigung von Trinkwasser mit gesundheits-
schadlichen Stoffen mit Strafe bedroht. ,

Die letzten beiden Artikel endlich betreffen Delikte gegen den
offentlichen Verkehr. Nach Art. 170 ist mit Zuchthaus oder mit Ge-
fangnis nicht unter 6 Monaten zu bestrafen, wer vorsitzlich den Eisen-
bahnverkehr hindert oder stért und dadurch wissentlich Leib und Leben
von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, namentlich
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wer die Gefahr einer Entgleisung oder eines ZusammenstoBes herbei-
fithrt; nach Art. 171 ferner mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit
Gefiangnis, wer vorsitzlich den Betrieb einer o6ffentlichen Verkehrs-
anstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- oder Telephon-
betrieb oder den Betrieb einer zur allgemeinen Versorgung mit Wasser,
Licht, Kraft oder Wérme dienenden Anstalt oder Anlage hindert oder
stort. Fahrlissige Begehung wird mit Gefingnis, in leichten Fillen
disziplinarisch bestraft.

10. Urkundenfilschung.
(14. Abschnitt.)

Nachdem in Art. 78 die Félschung, Verfilschung, die unbefugte
Unterdriickung oder Beseitigung von Aktenstiicken, die dienstliche
Bedeutung haben, unter Strafe gestellt ist, entstand die Frage, ob da-
neben auch noch Bestimmungen iiber die gemeinen Urkundenféilschungen
in das MStG aufzunehmen seien. Der Bundesrat und die eidgenossischen
Rite haben die Frage bejaht, von der Erwiagung ausgehend, dall sich
die Aufnahme dieser Bestimmungen besonders deswegen empfehle,
weil sich mit der Urkundenfilschung vielfach andere Delikte, nament-
lich Betrug und Dienstpflichtbetrug verbinden, sodafl, wenn das MStG
keine Bestimmungen iiber die gemeinen Urkundenfidlschungen ent-
halten wiirde, gegen einen Soldaten, der z. B. einen durch eine Félschung
erschwerten Betrug begehe, zwel i Verfahren durchgefiihrt werden miiBten,
eines nach Militérstrafrecht vor dem Militirgericht und ein zweites nach
biirgerlichem Strafrecht vor dem biirgerlichen Gericht. Dieser Argumen-
tation gegeniiber 1st allerdings auf den bereits erwahnten Art. 221 zu
verweisen, wonach, wenn jemand mehrerer strafbarer Handlungen be-
schuldigt ist, die teils der militarischen, teils der biirgerlichen Gerichts-
barkeit unterstehen, der Bundesrat deren ausschlieBliche Beurteilung dem
militérischen oder dem biirgerlichen Gericht itbertragen kann. Von dieser
Erméchtigung wird der Bundesrat im Interesse der ProzeBékonomie
woh! fast ausnahmslos Gebrauch machen. Die Veranlassung eines
solchen Ueberweisungsbeschlusses durch den Bundesrat bedeutet aber
immer eine Komplikation und damit eine Verzogerung des Straf-
verfahrens, die nun fiir Fille der erwiahnten Art in Wegfall kommt.

Der Abschnitt weist nur drei Vergehenstatbestinde auf, némlich:
Urkundenfilschung (Art. 172), Erschleichung -einer falschen Beur-
kundung (Art. 173) und Unterdriickung von Urkunden (Art. 174).

Urkunder. im Rechtssinn sind Schriften, die bestimmt oder ge-
eignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen.
Die Urkunden werden in dffentliche und private geschieden. Oeffent-
liche Urkunden sind die von eimner Behorde, die von einem Beamten
kraft seines Amtes und die von einer Person oOffentlichen Glaubens
in dieser Eigenschaft ausgestellten Urkunden. Alle iibrigen gehdren
zu den privaten Urkunden. Dazu sind auch Schriftstiicke zu rechnen,
die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und

)
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Monopolbetriebe des Staates oder anderer offentlichrechtlicher Ver-
béande in zivilrechtlichen Geschaften ausgestellt werden (Art. 175).

Nach Art. 172 ist wegen Urkundenfilschung mit Zuchthaus bis
zu 5 Jahren oder mit Gefingnis zu bestrafen, wer, um jemandem am
Vermégen oder an andern Rechten zu schidigen oder um sich oder
einem andern einen unrechtmiBigen Vorteil zu verschaffen, eine Ur-
kunde falscht oder verfalscht oder die echte Unterschrift oder das echte
Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unwahren Urkunde
beniitzt (Mifbrauch eines Blankettes) und wer eine von einem Dritten
hergestellte Urkunde dieser Art zur Tduschung gebraucht. Die Urkunden-
félschung ist eine ausgezeichnete und mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder
mit Gefingnis nicht unter 6 Monaten zu bestrafen, wenn die Falschung
oder der Milbrauch eine offentliche oder folgende besonders wichtige
Privaturkunden betrifft: eigenhéndige letztwillige Verfiigungen, Emis-
sionspapiere, Wechsel oder andere Orderpapiere.

Voraussetzung fiir die Anwendung des Art. 172 ist, daB@ die Fil-
schung oder Verfilschung in der Absicht erfolgt, jemanden am Ver-
mogen oder an andern Rechten zu schidigen oder sich oder einem
andern einen unrechtmiéfBigen Vorteil zu verschaffen. Liegt diese Ab-
sicht nicht vor, so ist das Delikt der Urkundenfilschung nicht gegeben.
Dagegen ist Hintritt der Schidigung eines andern oder des Vorteils
fiir den Tater zur Vollendung des Deliktes nicht nétig. Diese ist viel-
mehr schon mit der Vornahme der Filschung oder Verfilschung ge-
geben.

Wird die gefilschte oder verfdlschte Urkunde vom Téter zur

Begehung eines andern Deliktes, z. B. eines Betruges verwendet —
er weist den von ihm gefilschten Wechsel auf der Bank zum Inkasso
vor — so ist er neben der Urkundenfilschung auch fiir dieses Delikt
zu bestrafen (Realkonkurrenz, Art. 49).
_ Wer durch Tauschung bewirkt, dall sein Vorgesetzter, ein Be-
amter oder eine Person o6ffentlichen Glaubens eine rechtlich erheb-
liche Tatsache unrichtig beurkundet, ferner wer eine so erschlichene
Urkunde gebraucht, um einen andern iiber die darin beurkundete
Tatsache zu tduschen, ist nach Art. 173 wegen Erschleichung einer
falschen Beurkundung mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Ge-
fangnis zu bestrafen. VeranlaBt der Tater den Vorgesetzten oder Be-
amten dagegen zu einer wissentlich unrichtigen Beurkundung, so ist
er als Anstifter zu dem betreffenden Vergehen zu bestrafen. Die Ab-
sicht, jemanden am Vermogen oder an andern Rechten zu schiadigen
oder sich oder emem andern einen unrechtméBigen Vorteil zu ver-
schaffen, ist beim Tatbestand der Erschleichung einer falschen Be-
urkundung nicht erforderlich.

Der Art. 174 bezieht sich auf die Vernichiung, dJe Beschidigung,
das Beiseiteschaffen oder die Entwendung von Urkunden, in der Ab-
sicht, jemanden durch Entzug eines Beweismittels zu schidigen oder
sich oder einem andern einen unrechtmifigen Vorteil zu verschaffen.

.
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Das Delikt ist mit der Vernichtung, Beschidigung etc. der Urkunde
vollendet; der vom Titer beabsichtigte Zweck braucht also nicht er-
reicht worden zu sein. Auch die Vernichtung, die Beschidigung oder
das Beiseiteschaffen einer dem Téater selbst gehorenden Urkunde ist
nach dieser Bestimmung strafbar, wenn ein Dritter Anspruch auf
Vorlegung der Urkunde hat. Der Artikel hat namentlich grofle Be-
deutung fiir den Schutz von Anspriichen aus letztwilligen Verfiigungen.

Die Strafbestimmungen in der Verordnung iiber das militdrische
Kontrollwesen (Artt. 84 und 85) betreffend Aenderung, Beseitigung
etc. des Dienstbiichleins, die 1ilitarisches Verwaltungsstrafrecht
darstellen, bleiben, vorbehiltlich der gerichtlichen Ahndung m schweren
Fillen, auch fernerhin in Kraft.

11. Verbrechen oder Vergehen gegen die Rechtspflege.
(15. Abschnitt.)

Der letzte Abschnitt des ersten Buches betrift die Delikte gegen
die Rechtspflege. Der Abschnitt weist nur vier Artikel auf: Art. 176
Begiinstigung, Art. 177 Befreiung von Gefangenen, Art. 178 Falsche
Anschuldigung und Art. 179 Falsches Zeugnis. Auch bei diesem Ab-
schnitt sind die Bestimmungen des Entwurfes zu einem Schweizerischen
Strafgesetzbuch nur insoweit in das MStG aufgenommen worden,
als sich dies zur Wahrung der militirischen Interessen als notig erwies.

Begiinstigung begeht, wer jemanden der Strafverfolgung, dem
Strafvollzuge oder dem Vollzuge einer andern strafrichterlichen MaB-
nahme entzieht — ihn z. B. versteckt, ihm die Flucht ermdéglicht ete. —.
Es handelt sich hier um die sogenannte persinliche Begiinstigung.
Sachliche Begiinstigung 1st als Hehlerei nach Art. 134 zu bestrafen.
Nach der Bestimmung von Art. 176 ist jede Art der Begiinstigung,
werde sie durch Gewalt, List etc. vorgenommen, unter Strafe gestellt.
Auch ist es unerheblich, ob die betreffende Handlung erst nach der
Veriibung der Haupttat, was in der Regel der Fall sein wird, oder
schon vorher vorgenommen wurde. Die Handlung ist auch dann als
vollendete Begiinstigung zu bestrafen, wenn es der Polizei nachtrig-
lich doch gelingt, den Begiinstigten zu fassen. Die Begiinstigung wird
mit ‘Gefdngnis, in leichten Fillen disziplinarisch bestraft. Steht
indessen der Téter in so nahen Beziehungen zu dem Begiinstigten,
daB sein Verhalten entschuldbar ist, so kann von einer Bestrafung
Umgang genommen werden.

Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen Arrestanten, einen
Verhafteten oder einen Gefangenen befreit oder thm zur Flucht behilf-
lich ist, macht sich des Vergehens nach Arts 177 schuldig und ist mit
Gefingnis zu bestrafen. Wird die Tat von einem zusammengerotteten
Haufen begangen, so ist jeder Teilnehmer strafbar. Veriibt ein Teil-
nehmer dabei Gewalt an Personen oder Sachen, so 1st die Strafe Zucht-
haus bis zu 3 Jahren oder Geféngnis-nicht unter 1 Monat. Bei Art.
177 handelt es sich um einen Sonderfall der persénlichen Begiinstigung,
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der zum selbstandigen Tatbestand erhoben worden 1st. Die Bestimmung
geht, als die speziellere, derjenigen von Art. 176 vor.

Ein Delikt, das eine besonders gemeine Gesinnung verrat, ist
die falsche Anschuldigung nach Art. 178. Sie liegt vor, wenn jemand
einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei einer militdrischen
oder biirgerlichen Stelle eines Verbrechens oder Vergehens beschul-
digt oder in anderer Weise arglistige Veranstaltungen trifft, — z. B.
Schaffung falscher Spuren — um eine Strafverfolgung gegen einen
Nichtschuldigen herbeizufiihren. Die Strafe ist denn auch Zuchthaus
bis zu 5 Jahren oder Gefingnis, womit sich die Einstellung in der
biirgerlichen Ehrenfihigkeit verbinden mufB. Das Delikt ist mit der
falschen Anschuldigung, beziehungsweise mit der arglistigen Ver-
anstaltung vollendet. Es ist nicht nétig, daB eine Strafverfolgung
gegen den Nichtschuldigen wirklich auch eingeleitet worden ist. Wieder-
holt der Téter vor dem Untersuchungsrichter oder vor dem Milit4rge-
richt als Zeuge seine wissentlich falschen Angaben, so ist er nicht nur
wegen der falschen Anschuldigung, sondern auch wegen falschen Zeug-
nisses nach Art. 179 zu bestrafen (s. unten). Die Anschuldigung mul} wider
besseres Wissen erfolgt sein. Fahrlissige Begehung hat im Interesse der
Strafrechtspflege straflos zu bleiben. Durch die Absicht des Téters, eine
Strafverfolgung gegen den zu Unrecht Beschuldigten herbeizufiihren,
unterscheidet sich das Delikt von der Verleumdung.

In nicht minder schwerer Weise vergeht sich, wer in einem Militér-
strafverfahren als Zeuge, Sachverstindiger, Uebersetzer oder Dolmetscher
wnssentlich falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gut-
achten abgibt oder falsch iibersetzt (Art. 179). Die Strafe dieses Deliktes
ist ebenfalls Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefingnis nicht unter 3 Mo-
naten. Bezieht sich die falsche Aeuflerung indessen auf Tatsachen, die fiir
die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so kann bis auf das Mini-
mum der Gefingnisstrafe — 8 Tage — erkannt werden. Anderseits 1st
die Strafe Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder Geféngnis nicht unter 6 Mo-
naten, verbunden mit Einstellung in der biirgerlichen Ehrenfihigkeit,
wenn ein Zeuge durch sein Zeugnis den Angeschuldigten wider besseres
Wissen eines Verbrechens oder Vergehens beschuldigt. Im iibrigen gilt
allgemein die Bestimmung, daf} der Richter die Strafe nach freiem Kr-
messen mildern kann, wenn der Titer seine falsche Aeullerung aus freilem
Antrieb und bevor durch sie ein Rechtsnachteil fiir einen andern entstan-
den ist, berichtigt.

~Armee und Schiitzenverein.
Von Hptm. Pestalozzi, Kdt. Sap. Kp. I1/6, Kiisnacht (Ziirich).
Die Eingabe des Schweizerischen Schiitzenvereins (S.8.V.) an
das E.M.D. iiber das KnieendschieBen in den Rekrutenschulen hat

in der Schweizerischen Militdrzeitung eine Aussprache hervorgerufen,
fiir deren Veranlassung wir der Redaktion dankbar sind. Hinter den



	Das Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 : IV. Die uneigentlichen militärischen Delikte, inbegriffen die gemeinen Delikte

